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Gewässerschutzrechtliche Bewilligung für temporäre und definitive Eingriffe in Ge-

Wässer;

Bewilligung zur Einleitung für unverschmutztes Abwasser in verschiedene Vorflu-

ter;
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5. Eröffnung von weiteren Entscheiden (des Amts für Raumplanung, der Gemeinden Cham

und Hünenberg in Sachen Lärm sowie des Bundesamts für Strassen ASTRA).

Anfechtbarer Entscheid gemäss:

Kantonsratsbeschluss betreffend den kantonalen Richtplan vom 1.Juni 2006

(GS28, 13);
Kantonsratsbeschluss betreffend Objektkredit für Planung, Landerwerb und Bau des Pro-

jekts «Umfahrung Cham-Hünenberg» vom 28. Mai 2009 (GS 29,113);
§§ 14 und 15 des Gesetzes über Strassen und Wege vom 30. Mai 1996 (GSW; BGS

751.14);

Art. 25 Abs. 2 sowie Art. 25a Abs. 2 und 4 des Bundesgesetzes über die Raumplanung
vom 22. Juni 1979 (RPG; SR 700);

Art. 6 f., 11 f., 19 sowie Art. 37 f. des Bundesgesetzes über den Schutz der Gewässer

vom 24. Januar 1991 (GSchG; SR 814.20);

Art. 6, 8, 13, 32, 41 c und Art. 47 sowie Anhänge 2, 3 und 4 der Gewässerschutzverord-

nung vom 28. Oktober 1998 (GschV; SR 814.201);

§§ 5 und 10 des kantonalen Planungs- und Baugesetzes vom 26. November 1998

(PBG; BGS 721.11);
§§ 6, 10, 38 und 54 des kantonalen Gesetzes über die Gewässer vom 25. November
1999 (GewG; BGS 731.1);
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§ 1 Abs. 1 lit. b und § 1 Abs. 3 lit. c der Verordnung über das Gesetz über die Gewässer

vom 17. April 2000 (V GewG; BGS 731.11);

Verfügung über die Delegation von Zuständigkeiten der Baudirektion vom 12. Mai 2003

(BGS 153.741);
Art. 5 ff. des Bundesgesetzes über den Wald vom 4. Oktober 1991 (Waldgesetz, WaG;

SR 921.0);

§ 29 Abs. 1 Bst. b des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über den Wald vom 17.
Dezember 1998 (EG Waldgesetz; BGS 931.1);

Art. 8 ff. des Bundesgesetzes über die Fischerei vom 21. Juni 1991 (BGF; SR 923.0);

§ 18 Abs. 1 Bst. c des kantonalen Gesetzes über die Fischerei vom 26. Januar 1995

(BGS 933.21);
Ziff. 1 Abs. 1 Bst. e der Verfügung über die Delegation von Entscheidungsbefugnissen

der Direktion des Innern an das Amt für Wald und Wild vom 21. Dezember 201 1 (BGS

153.714);

Art. 22 Abs. 2 des Bundesgesetzes über den Natur und Heimatschutz vom 1, Juli 1966

(NHG; SR 451);
§ 16 des Gesetzes über den Natur- und Landschaftsschutz vom 1. Juli 1993

(GNL; BGS 432.1);
§ 5 der Verordnung zur Erhaltung und Förderung der Hecken und Feldgehötze vom

24. März 1992 (Heckenverordnung; BGS 432.2);

Art. 44 des Bundesgesetzes über die Nationalstrassen vom 8. März 1960 (NSG; SR
725.11);

Art. 29 f. der Nationalstrassenverordnung vom 7. November 2007 (NSV; SR 725.111);

Art. 5 Abs. 3 in fine der Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom 19. Ok-

tober 1988 (UVPV; SR 814.011) in Verbindung mit § 7 Abs. 1 des Einführungsgesetzes

zum Bundesgesetz über den Umweltschutz vom 29. Januar 1998 (EG USG; BGS 811.1);

§ 7 Abs. 1 Bst. c der Delegationsverordnung vom 23. November 1999 (DelV; BGS 153.3).
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Kurzbeschrieb des Bauvorhabens

Gesuchsteller:

vertreten durch:

Grundeigentümer:

Projektverfasser:

Objekt:

Erwerb des

Grundeigentums:

Öffentliche Planauflage:

Einsprachen:

Weitere involvierte

Stellen:

Kanton Zug, Baudirektion

Tiefbauamt des Kantons Zug

Aabachstrasse 5, 6301 Zug

Kanton Zug

Gemeinde Cham: GS 214, 496, 581,1712,2231,2252, 2253, 2261,
2368,2271,2373, 2374, 2385, 3082, 3083, 3083, 3198, 3232

Gemeinde Hünenberg: GS 1407, 1410, 1441

Gemeinde Menzingen: GS 1712

Tiefbauamt des Kantons Zug

Aabachstrasse 5, 6301 Zug

Umfahrung Cham-Hünenberg

Gemeinden Cham, Hünenberg und Menzingen

Das notwendige Land konnte überall mittels Vorverträgen ge-

sichert oder freihändig erworben werden.

5. Juni bis 6. Juli 2015

Während der öffentlichen Auflage wurden 124 Einsprachen erho-

ben. Über diese wird gleichzeitig, jedoch mit separaten Beschlüssen

entschieden.

UVEK: Bundesamt für Strassen ASTRA, Bern

GS Nrn. 1401, 1402,1403, 1404, 1405, Gemeinde Hünenberg

GS Nrn. 2200, 2201, 2203, 2242, 3259, Gemeinde Cham

Bauliche Umgestaltung im Bereich von Nationalstrassen i.S.v.

Art. 44 Nationalstrassengesetz vom 8. März 1960 (NSG; SR 725.11)

i.V.m. Art. 30 Nationalstrassenverordnung vom 7. November 2007

(NSV; SR 725.111) sowie Nutzung des Terrains im Eigentum der

Nationalstrasse i.S.v. Art. 29 NSV

Swissgrid AG, Laufenburg
Einhaltung der SUVA Richtlinie Nr. 1863.d für den Einsatz von Kra-

nen und Baumaschinen im Bereich elektrischer Freileitungen

Gemeinderat Cham

Erleichterung im Sinne der Lärmschutzverordnung für zwei Liegen-

schaften sowie 4 unbebaute Parzellen entlang der Eichmattstrasse

(Lärmabschnitt 5.4)

Gemeinderat Hünenberg

Erleichterung im Sinne der Lärmschutzverordnung für 22 Liegen-

schaften sowie eine unbebaute Parzelle entlang der Eichmattstras-

se (Lärmabschnitt 5.2)
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SACHVERHALT

1. Ausgangslage

Am 4. Mai 2006 genehmigte der Kantonsrat das Generelle Projekt der Umfahrung Cham-

Hünenberg mit den Kammern A, B, C und D und beschloss am 1. Juni 2006 einen Rahmen-

und Objektkredit für die Planung und den Bau der «Umfahrung Cham-Hünenberg» sowie den

Landerwerb von insgesamt 230 Millionen Franken. Gegen diesen Beschluss wurde in der Folge

das Ausgaben-Referendum gemäss § 34 Abs. 1 der Verfassung des Kantons Zug vom 31. Ja-

nuar 1894 (BGS 111.1) ergriffen. In der Abstimmung von 11, März 2007 stimmte das Volk dem

Kantonsratsbeschluss mit 18'399 Ja gegen 18'143 Nein zu.

Vom 5. Juni bis 6. Juli 2015 legte die Baudirektion das Baugesuch, den Sondernutzungsplan

(Baulinienplan), den Landerwerbs- und Enteignungsplan, die Signalisations- und Markierungs-

plane mit den dazugehörigen Verkehrsanordnungen, den Umweltverträglichkeitsbericht sowie

die mit Einsprachemöglichkeit versehenen Bewilligungen für den Umweltbereich (Rodung,

Wiederaufforstung in Menzingen, Beseitigung von Hecken und Feldgehölzen, Beseitigung von

Ufervegetation, Gesuch um die Bewilligung für technische Eingriffe in Gewässer, temporäre

und definitive Eingriffe in Gewässer) für das Projekt «Umfahrung Cham-Hünenberg» während

30 Tagen öffentlich auf.

Während der öffentlichen Auflage wurden insgesamt 124 Einsprachen erhoben. In mehreren

Fällen gingen die Einsprachen auch an die Schätzungskommission. Von den 124 Einsprachen

richten sich 2 gegen die Baulinien, 23 gegen das Strassenbauprojekt, 24 gegen die Lärmsanie-

rung und total 86 Einsprachen gegen die flankierenden Massnahmen (grösstenteils gegen den

Perimeter des «Autoarmen Zentrums»), wobei einzelne Einsprechende auch mehrere Themen

beanstandeten.

Mit Schreiben vom 25. November 2016 hat das Tiefbauamt das Amt für Raumplanung um Ein-

holung der Nebenbewilligungen ersucht. Die Entscheide der zuständigen Fachstellen sind

ebenfalls Gegenstand dieses Entscheids.

Mit diesem Gesamtentscheid werden die Einspracheentscheide, die Sanierungserleichterungen

der Gemeinden Cham und Hünenberg im Sinne der Lärmschutz-Verordnung sowie die Ent-

scheide von Dritten zeitlich, formell und materiell koordiniert eröffnet.

2. Projektbeschrieb

Ausgangslage
Im Zuge der Entwicklung des Siedlungsraums Ennetsee hat der Verkehr durch das Zentrum

von Cham stetig zugenommen. Die Folgen im Zentrum Cham sind eine Selbstbehinderung des

motorisierten Individualverkehrs (MIV), eine starke Behinderung des öffentlichen Verkehrs (öV)

und des Langsamverkehrs (LV), übermässige Luft- und Lärmbelastungen für die Anwohnenden

der Gemeinde Cham und eine eingeschränkte Erreichbarkeit für das örtliche Gewerbe und die

Anwohnenden der Gemeinden Cham und Hünenberg.
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Strassenführung

Mit dem Bau der neuen, rund 5,6 km langen Umfahrungsstrasse «Cham-Hünenberg (LICH)»

zwischen dem Knoten Oberbösch in Hünenberg und dem Knoten Alpenblick in Cham soll der

Siedlungsraum Ennetsee entlastet werden. Insbesondere die Seeachse soll von der Umfah-

rungsstrasse profitieren. Der Durchgangsverkehr zwischen Bösch und Alpenblick soll Hünen-

berg See und das Zentrum von Cham über ein Neubautrassee umfahren. Zudem sind Teile des

Verkehrs möglichst direkt auf die Autobahn zu lenken.

Vom Knoten Oberbösch in Hünenberg, wo die LICH an die Holzhäusernstrasse anschliesst, un-
terquert die LICH zunächst die Autobahn A4 und verläuft anschliessend parallel zu dieser zum

Knoten Schlatt in Hünenberg (Abschnitt D), welcher die Verbindung mit der Chamerstrasse si-

cherstellt. Die Unterführung Bösch wurde im Rahmen des 6-Spur-Ausbaus Blegi-Rütihof be-

reits teilweise erstellt.

Der Abschnitt C verbindet den Knoten Schlatt mit der Sinserstrasse (Knoten Cham). Beim Kno-

ten Cham wird für die LICH eine Brücke als Bypass über den bestehenden Autobahnanschluss

Kreisel Cham errichtet, welcher Teil des Autobahnperimters ist. Neben dem Bypass werden

zudem für sämtliche Fahrbeziehungen ab der UCH Rampen zum bestehenden Kreisel Cham

erstellt.

Vom Knoten Cham führt die LICH im Abschnitt B, parallel zur A4a, zur Knonauerstrasse (Kno-

ten Rütiweid) und auf dieser bis zum Knoten Teuflibach in Cham. Die bestehende Knonau-

erstrasse wird dabei ausgebaut und beim Knoten Lorzenpark eine LSA errichtet.

Beim Knoten Teuflibach zweigt die UCH wieder von der Knonauerstrasse ab und führt durch

den rund 550 m langen Tunnel Städtlerwald zum AutobahnzubringerA4. Der Tunnel Städtler-

wald wird im Gegenverkehr mit je einem Fahrstreifen pro Richtung betrieben. Ab der Tunnel-

mitte führt ein Sicherheitsstollen zum Rand des Städtlerwalds, welcher im Ereignisfall der

Selbstrettung der Tunnelbenützenden bzw. einer Rettungsintervention dient.

Beim lichtsignalgesteuerten Knoten Duggeli in Cham mündet die LICH in den Autobahnzubrin-

ger A4a. Auf dem Autobahnzubringer ist ein Ausbau notwendig, bevor dieser in den bereits

ausgebauten Knoten Alpenblick in Cham einmündet. Die zusätzlichen Verkehrsstreifen sind

beim Knoten Alpenblick bereits soweit vorbereitet, dass diese ohne grosse bauliche Anpassun-

gen in Betrieb genommen werden können.

Flankierende Massnahmen

Umfassende Verkehrserhebungen sowie Analysen der Verkehrsströme machen deutlich, dass

das Neubautrassee allein nicht ausreichend Verkehr anzieht. Die Verkehrsverlagerung ist zu

gering; die Entlastungsziele werden nicht erreicht. Es sind demnach weiterführende und restrik-

tive Massnahmen nötig, um den Zielsetzungen gerecht zu werden. Insbesondere ist die Reise-

zeit über die Seeachse - und somit durch das Zentrum von Cham - deutlich zu erhöhen.

Als flankierende Massnahme wurde das «Autoarme Zentrum (AAZ)» bestimmt. Die Massnahme

bezweckt, dass nur noch der Ziel- oder Quellverkehr im Zentrum zugelassen wird. Um dies zu

erreichen, wird ein Verbot der direkten Durchfahrt durch das AAZ und eine Tempo 30-Zone im

AAZ-Perimeter erlassen. Der motorisierte Individualverkehr erreicht auf allen bestehenden

Hauptachsen (heutige Kantonsstrassen) das Zentrum über deutlich wahrnehmbare Pforten. Die

Weiterfahrt mit Ausfahrt über eine weitere Pforte ist innerhalb einer definierten Zeitspanne von

10 Minuten nicht erlaubt, immer zulässig ist jedoch die Rückfahrt über die Pforte, über welche
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in das AAZ eingefahren wurde. Auf diese Weise werden die Entlastungsziele optimal erfüllt,

ohne die Erreichbarkeit des Zentrums einzuschränken. Der Vollzug der Massnahme soll mithil-

fe einer automatischen Erfassung der Nummemschilder und entsprechender Sanktionierungs-

möglichkeiten sichergestellt werden.

Der Perimeter des «Autoarmen Zentrums» richtet sich weitgehend nach dem im Kernrichtplan

definierten Ortskem von Cham. Die zentralörtlichen Einrichtungen - Bahnhof, katholische und

reformierte Kirche, Schulen, Altersheim, Spital, Gemeindeverwaltungen, Einkaufszentren,

Dienstleistungen etc. - sind eingeschlossen und von allen Seiten erreichbar. Ergänzend zum

«Autoarmen Zentrum» wird auch auf der Eichmattstrasse in Cham und Hünenberg eine Tempo

30-Zone eingerichtet.

Strassenabwasser

Gemäss Entwässerungskonzept wird das anfallende, hoch belastete Strassenabwasser der

verschiedenen Strassenabschnitte A bis D im gesamten Projektperimeter in Sammelleitungen

gefasst und abschnittsweise über verschiedene Pumpstationen (Cham, Lorze, Teuflibach, Por-

tal Stumpen) zur Behandlung zu den beiden Strassenabwasserbehandlungsanlage (SABA)

Rotkreuz und Lorze LICH geführt, wo es behandelt und anschliessend über bestehende bzw.

neue Leitungen über den Sijentalbach in den Zugersee bzw. in die Lorze eingeleitet wird. Die

SABA Rotkreuz wurde im Zusammenhang mit den baulichen Massnahmen entlang der A4 rea-

lisiert und ist bereits seit mehreren Jahren in Betrieb. Sie soll auch das Strassenabwasser aus

dem Abschnitt D behandeln. Die entsprechenden Strassenflächen der UCH wurden bei der Di-

mensionierung der SABA Rotkreuz bereits mitberücksichtigt.

Obwohl der 6-Spur-Ausbau der A4 zwischen Blegi-Rütihof bereits seit mehreren Jahren voll-

endet ist, konnte die vom Bundesamt für Strassen ASTRA projektierte SABA Lorze bis heute

noch nicht realisiert werden. Die SABA Lorze LICH ist eine von der Nationalstrassenentwässe-

rung der A4 unabhängig projektierte SABA des Kantons Zug und behandelt nur das anfallende

Strassenabwasser aus den Abschnitten A, B, C und den östlichen Teil des Abschnitts D. Die

SABA Lorze UCH wird nur dann gebaut, wenn die SABA des 6-Spur-Ausbaus A4 beim An-

schluss Cham nicht vor der Realisierung der UCH erstellt sein sollte. Zurzeit läuft das entspre-

chende Plangenehmigungsverfahren für die SABA Lorze des ASTRA. Auch hier wurden die

entsprechenden Strassenflächen der LICH bei der Dimensionierung der SABA Lorze mitbe-

rücksichtigt.

Für die Erstellung der Bauten und Anlagen muss in die Oberflächengewässer Lorze, Wa-

senbächli und Dersbach eingegriffen werden. An der Lorze bestehen die Eingriffe im Bau der

Lorzentalbrücke 3 (Abschnitt B) sowie im Bau einer Ableitung in die Lorze für das in der SABA

Lorze UCH gereinigte Strassenabwasser Cham / Hünenberg (sofern notwendig). Am Wasen-
bächli handelt es sich um den Bau des Trassees (Abschnitt C) der UCH sowie den Bau des

Durchlasses Wasenbächli 2. Am Dersbach sind der Bau einer Einleitung sowie eine Sohlen-

ausbaggerung zur Gewährleistung des freien Abflusses vorgesehen.

Fliessgewässer

Im Rahmen des 6-Spur-Ausbaus der Nationalstrasse A4 wurde der bestehende Durchlass für

das Wasenbächli vergrössert, so dass er zusätzlich als Kleinsäugerpassage dienen kann. Für

den Bau der LICH, die in diesem Bereich parallel zur A4 verläuft, wird der Durchlass als eigen-

ständiges Bauwerk entsprechend verlängert. Die Bachsohle wird naturnah ausgestaltet und der

Durchlass einseitig mit einer kiesig-sandigen Sohle versehen. Die Anbindung mit Hecken und

Kleinstrukturen vor und nach dem Durchlass ist ebenfalls geplant (Kleinstrukturen, Ufergehölz).
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Unbelastetes Sickerwasser / Oberflächenwasser

Unbelastetes, unverschmutztes Sickerwasser aus Böschungen und Bankett wird in einem se-

paraten Leitungssystem abgeführt. Vor der Ableitung des Sickerwassers in einen Vorfluter wird

dieses über einen Ölabscheider geleitet. Die Einleitung von Sickerwasser erfolgt in folgende

Vorfluter: Dersbach, Wasenbächli sowie Teuflibach.

Landschaftspflegerische Begleitplanung

Die neu entstehende Umfahrungsstrasse Cham-Hünenberg durchquert einen wichtigen Erho-

lungsraum. Von aussen, d.h. aus der Landschaft und gegenüber der Siedlungen soll die UCH

nicht auffallen oder betont werden. Sie soll sich zurückhaltend in die Landschaftsräume integ-

rieren. Für die Verkehrsteilnehmenden soll die Umfahrungsstrasse jedoch durch eine einheitli-

ehe Kreiselgestaltung sowie sich wiederholende, strassenbegleitende Strauchgruppen in den

Bereichen der Kreisel ein zusammengehörendes, attraktives Erscheinungsbild erhalten. Die

Ortsverbindungen, welche die Umfahrung Cham-Hünenberg kreuzt, sollen dagegen mit Baum-

reihen markant betont werden.

Je ein Durchlass für Kleintiere ist unter der Knonauerstrasse im Berich Kreisel Rütiweid bzw.

auf der Chamerstrasse im Bereich des Kreisels Schlatt vorgesehen, welche eine gefahrenlose

Unterquerung der Umfahrungsstrasse ermöglichen. Zur Lenkung der Tiere vor bzw. nach den

Durchlässen werden entsprechende Leitstrukturen erstellt.

Sichtschutzdämme

Entlang der Umfahrung Cham-Hünenberg werden an einigen Stellen Sichtschutzdämme ge-

schüttet. Diese unterstützen in erster Linie die Funktionalität der dort parallel laufenden Wild-

tierbewegungsachsen (Blendschutz) und verbessern örtlich die Erholungsqualität in den abge-

schirmten Räumen. Die Höhe der Dämme beträgt 1 bis 3 m, gemessen ab dem angrenzenden

Strassenrand. Die Dämme werden mit einer 1 m breiten Krone und sowohl strassenseitig als

auch auf der abgewannten Seite mit einer Böschungsneigung von 2:3 ausgeführt.

Langsamverkehr Knonauerstrasse

Nördlich des Knotens Teuflibach wird der Langsamverkehr auf einem Rad-/Fussweg auf der

Ostseite der Knonauerstrasse geführt. Mit der Radwegunterführung Teuflibach unterquert der

Rad-/Fussweg die Knonauerstrasse und wechselt die Strassenseite. Der Langsamverkehr von

Cham her kann die Knonauerstrasse rund 100 m vor dem Knoten über einen Fussgängerstrei-

fen mit Mittelinsel queren.

Langsamverkehr Holzhäusernstrasse

Der bestehende Rad-/Fussweg östlich der Holzhäusernstrasse quert die Umfahrungsstrasse.

Die Querung erfolgt für Fussgängerinnen und Fussgänger im nördlichen Kreiselast, wobei kein

Fussgängerstreifen markiert wird. Die Radfahrenden können sich jeweils vor bzw. nach dem

Kreisel mittels abgesenkten Trottoirkanten in den allgemeinen Verkehr ein- resp. ausfädeln und

im Mischverkehr über den Kreisel gelangen.

Langsamverkehr Chamerstrasse

Der Langsamverkehr entlang der Chamerstrasse wird in Verlängerung des bestehenden Rad-/

Fusswegs (ohne Fussgängerstreifen) über den weniger stark belasteten Kreiselast des Ab-

Schnitts D der UCH geführt.
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Uberführung Ehret

Die Uberführung Ehret wird neu gebaut und erhält zur besseren Passierbarkeit für Wildtiere -

vereinzelt auch Rehe und Feldhasen - einen 4 m breiten Grünstreifen. Der Streifen wird mit

weichem Naturbelag ausgebildet. Versteckstrukturen, wie kleine Gruppen niederwüchsiger

Sträucher, Baumstämme, Steinhaufen etc. erleichtern den Tieren das Passieren der Brücke.

Zudem werden beidseits der Brücke zwei grosse Feldgehölze als Lenk- und Deckungsgehölze

gepflanzt. Zwischen Feldgehölz-Trittstein und Autobahnböschung wird jeweils ein 5 m breiter

Saumstreifen alle 2 Jahre gemäht. Entlang dem zukünftigen Sportplatz wird an der Nordseite

der Langholzstrasse eine dichte, dornenreiche Abschirmhecke und vor dem Waldgebiet Lang-

holz als Lenkstruktur eine Hochhecke gepflanzt.

Unterführung Hübet 2

Die im Rahmen des 6-Spur-Ausbaus A4 beidseitig vergrösserte, bestehende Unterführung der

Gemeindestrasse wird für den Bau der neuen Kantonsstrasse als eigenständiges Bauwerk ent-

sprechend verlängert. Das Lichtraumprofil ist durch die bestehende Unterführung vorgegeben.
Zwischen den Bauwerken besteht ein zirka 3,0 m breiter, nicht überdeckter Bereich, der dem

Tageslicht Zugang gewährt und die Röhrenwirkung der Unterführung etwas auflöst.

Unterführung Fildern 2

Die im Rahmen des 6-Spur-Ausbaus A4 beidseitig vergrösserte bestehende Unterführung wird

für den Bau der neuen Kantonsstrasse als eigenständiges Bauwerk entsprechend verlängert.

Das Lichtraumprofil ist durch die bestehende Unterführung vorgegeben. Zwischen den Bauwer-

ken besteht ein zirka 3,0 m breiter, nicht überdeckter Bereich, der dem Tageslicht Zugang ge-

währt und die Röhrenwirkung der Unterführung etwas auflöst.

Stützmauer Chnodenwäldli (BW Nr. 442.11)
Im Bereich des Chnodenwäldlis verläuft die UCH lagemässig weitgehend parallel zur National-

strasse A4. Höhenmässig sind diese Strassen jedoch versetzt angeordnet, da die LICH dem

steigenden Gelände folgt, um Aushub und Rodungen zu verringern. Zur Sicherung des Niveau-

Unterschieds zwischen der A4 und der UCH ist daher ein Stützbauwerk erforderlich.

Hangseitig, oberhalb der UCH, verläuft ein Flurweg. Der Höhenunterschied von maximal

1,15m wird ebenfalls mit einer Stützmauer gesichert und als Leitmauer für die Kantonstrasse,

mitWandabmessungen entsprechend der anderen Strassenseite, ausgeführt. Als Absturzsi-

cherung für den Flurweg ist ein Stahlgeländer vorgesehen. Der Flurweg ersetzt die gegenwär-
tige Gemeindestrasse in diesem Bereich. Der Flurweg dient zukünftig nur noch dem Langsam-

verkehr.

Rodung und Ersatzaufforstung
Die Linienführung der Strasse ist an die Topografie angepasst und verläuft so, dass die zu ro-

dende Waldfläche minimiert wird. Die UCH lässt sich nur realisieren, wenn total eine Fläche

von 11760 m2 Wald gerodet wird; 7'830 m2 temporär und 3'930 m definitiv. Die temporär ge-

rodete Fläche wird nach Bauabschluss an derselben Stelle wieder aufgeforstet; die Ersatzauf-

forstung für die definitiv gerodete Fläche von 3'930 m2 erfolgt auf GS Nr. 1712 in der Gemeinde

Menzingen als Ergänzung der bestehenden Waldbestockung angrenzend an GS Nr. 626, Kan-

tön Zug. Gemäss Art. 6 Abs. 2 Bst. a WaG hört die kantonale Behörde das Bundesamt für Um-

weit (BAFU) an, bevor sie über eine Rodungsbewilligung entscheidet, sofern die Rodungsflä-
ehe grösser als 5'000 m2 ist. Weil die total zu rodende Waldfläche 11760 m2 beträgt, hat das

Amt für Wald und Wild das BAFU mit Schreiben vom 20. März 2017 um eine Stellungnahme im
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Sinne einer Anhörung gebeten.

Mit Schreiben vom 2. Mai 2017 hat das BAFU zum kantonalen Verfahren Stellung genommen.

Es beurteilt sowohl die Rodung als auch die Ersatzaufforstung positiv unter der Voraussetzung,
dass - um dem Umweltschutz gebührend Rechnung zu tragen - der nachfolgende Antrag be-

rücksichtigtwird: «Beim Sicker- und Drainagewasser sind die zu entwässernden Flächen, die

Wasserqualität und der Wasseranfall in einem ergänzenden Bericht aufzuzeigen und der kan-

tonalen Fachstelle zur Stellungnahme zukommen zu lassen. Falls das Sicker- und Drainage-

wasser eine hohe chemische Belastung aufweisen sollte, sind zusätzlich die Massnahmen zur

Verhinderung beziehungsweise zur Begrenzung der Belastung in den Vorflutern darzustellen.»

Es handelt sich dabei um denselben Antrag, den das kantonale Amt für Umweltschutz im Rah-

men der Beurteilung des Umweltverträglichkeitsberichts gestellt hatte (Beurteilung UVB vom

17. September 2015, S. 17, Ziff. 5).

Hecken / Feld- und Ufergehölz

Der Bau der Umfahrung Cham-Hünenberg erfordert die definitive Rodung von Hecken und

Feldgehölzen von insgesamt 0,985 ha. Mit dem Projekt sind Ersatzpflanzungen von insgesamt

0,923 ha vorgesehen. Die Lage und Gestaltung der Ersatzpflanzungen wurden im Rahmen der

landschaftspflegerischen Begleitplanung festgelegt.

Lärmsanierung

In mehreren Teilabschnitten sind Lärmschutzmassnahmen (Lärmschutzdämme, Lärmschutz-

wände oder Lärm mindernde Beläge) zum Schutz der Siedlungsgebiete erforderlich. Lärm-

schutzmassnahmen sind im Bereich der Eichmattstrasse (Gemeinden Cham und Hünenberg),

des Knotens Rütiweid sowie im Bereich des Autobahnzubringers, Knoten Alpenblick-Knoten

Duggeli, notwendig.

Realisierung / Bauzeit

Für die Realisierung wird mit einer Bauzeit von insgesamt rund fünf Jahren gerechnet. Die In-

betriebnahme der UCH ist, vorbehältlich von Rechtsmittelverfahren, im Jahr 2026 vorgesehen.

Anschliessend erfolgen der Rückbau der Installationen, die Rekultivierungen sowie allfällige

Umgestaltungen im Bereich des «Autoarmen Zentrums» in Cham.
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II. ERWÄGUNGEN

1. Landerwerb

Der Kanton Zug besitzt für öffentliche Zwecke das Enteignungsrecht, namentlich für den Bau,

Ausbau und Betrieb von Strassen und Wegen sowie für künftige Strassenräume aufgrund eines

rechtskräftigen Baulinien- oder Strassenplans (§ 53 Abs. 1 und 2 Bst. a PBG). Der Kanton

konnte den Landerwerb freihändig tätigen, weshalb er auf den Erwerb auf dem enteignungs-
rechtlichen Weg verzichten kann.

2. Baulinien samt Umweltverträglichkeitsprüfung

2.1 Baulinienplan

Im kantonalen Richtplan ist das Strassenbauvorhaben festgesetzt worden. Der geplante Ver-

kehrsweg verläuft durch Landwirtschaftsgebiet, welches teilweise durch Fruchtfolgeflächen

überlagert wird. Ferner istWaldgebiet betroffen. Die betreffenden Grundstücke liegen gemäss

gemeindlichen Zonenplänen mehrheitlich in der Landwirtschaftszone (L), welche teilweise von

einer Landschaftsschutzzone überlagert werden. Einzelne Strassenabschnitte sind im Wald

und im Bereich der Gewässerfläche geplant. Es handelt sich somit grösstenteils um ein Bau-

vorhaben ausserhalb der Bauzonen. Deshalb werden für die Strasse Baulinien und damit die

entsprechenden Sondernutzungszonen ausgeschieden.

Der Gemeinderat Cham sowie der Gemeinderat Hünenberg haben der Baudirektion am 16.

bzw. 17. Dezember 2014 mitgeteilt, dass sie keine Einwände gegen den Baulinienplan und ge-

gen die vorübergehende Beanspruchung während der Bauzeit erheben würden.

Die Baulinienpläne und die Pläne für die vorübergehenden Beanspruchungen während der

Bauzeit wurden vom 5. Juni bis 6. Juli 2015 öffentlich aufgelegt. Während dieser Auflagefrist

gingen gegen die Baulinien drei Einsprachen ein. Daraufhin konnten entsprechende Korrektu-

ren vorgenommen werden (s, Beilage 1), so dass danach eine Einsprache zurückgezogen wur-

de. Aus diesem Grund fasst der Regierungsrat Beschluss über die kantonalen Baulinien und

entscheidet zwei Einsprachen in separaten Entscheiden (§ 3 Abs. 1 Bst. b PBG i.V.m. § 7

Abs. 1 Bst. c DelV). Die Einspracheentscheide ergehen zeitgleich, werden jedoch separat den

betroffenen Personen eröffnet.

2.2 Umweltverträcilichkeitsprüfunq

Für das Bauvorhaben wurde eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) durchgeführt. Die vom

Amt für Umweltschutz durchgeführte UVP bescheinigt dem Bauprojekt, dass es umweltkonform

gebaut und betrieben werden kann, falls die vorgesehenen projektintegrierten Massnahmen

umgesetzt und die in seiner Beurteilung gestellten Anträge und Empfehlungen berücksichtigt

werden.

Die Umfahrung Cham-Hünenberg ist gemäss Ziffer 11.3 «Andere Hochleistungs- und Haupt-

verkehrsstrassen (HLS und HSV)» des Anhangs der UVPV UVP-pflichtig. Soweit das massgeb-

liche Verfahren nicht von der UVPV bestimmt ist, wird es durch das kantonale Recht bezeich-

net. Die Kantone wählen dasjenige Verfahren, das eine frühzeitige und umfassende Prüfung
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ermöglicht. Sehen die Kantone für bestimmte Anlagen eine Sondernutzungsplanung (Detailnut-

zungsplanung) vor, gilt diese als massgebliches Verfahren, wenn sie eine umfassende Prüfung

ermöglicht (Art. 5 Abs. 3 UVPV). Vorliegend ist für die Umfahrung Cham-Hünenberg der Erlass

von Baulinien notwendig. Beim Erlass dieser Baulinien handelt es sich um eine Sondernut-

zungsplanung. Weil bei deren Erlass bereits eine umfassende Prüfung sämtlicher umwettrele-

vanten Aspekte möglich ist, findet die Umweltverträglichkeitsprüfung nicht im Rahmen der

Baubewilligung, sondern gemäss Art. 5 Abs. 3 UVPV beim Erlass des Baulinienplans durch den

Regierungsrat statt. Damit steht fest, dass der Regierungsrat zusammen mit dem Erlass der

Baulinien auch gleichzeitig die Umweltverträglichkeit des Projekts prüfen muss.

Basis der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) bildet der Umweltverträglichkeitsbericht (UVB),

welcher vom Amt für Umweltschutz und den im Rahmen des Mitberichtsverfahrens miteinbezo-

genen Fachstellen geprüft wurde. Die Beurteilung des UVB vom 17. September 2015 kommt

dabei zum Schluss, dass die Realisierung der Umfahrung Cham-Hünenberg unter Einhaltung

der projektintegrierten Massnahmen und unter Berücksichtigung der gestellten Anträge um-

weltverträglich ist. Es ist festzustellen, dass die entsprechenden Anträge begründet sind. Damit

der Umfahrung Cham-Hünenberg auch aus Gründen des Umweltschutzes zugestimmt werden

kann, sind die Anträge aus der Beurteilung des UVB des Amts für Umweltschutz zu überneh-

men. Aus umweltrechtlicher Sicht steht dem Erlass der Baulinien und - wie noch zu zeigen ist -

der Erteilung der Baubewilligung für die UCH somit nichts entgegen. Die Auflagen und Bedin-

gungen der UVP finden Niederschlag in der Baubewilligung, da sie vorwiegend technischer Art
sind.

3. Baubewilligung

Gemäss § 15 GSW unterliegen Neubauten von Strassen und Wegen dem Baubewilligungsver-

fahren im Sinne von §§ 45 f. PBG. Die Baudirektion erteilt nach Anhören der betroffenen Ein-

wohnergemeinden und nach Abschluss des Einspracheverfahrens die Baubewilligung für kan-

tonale Strassen und Wege. Die Baubewilligung und der Kreditbeschluss sind Voraussetzungen

für die Baufreigabe. Die Baudirektion hat das Baubewilligungsverfahren durchgeführt, die be-

troffenen Gemeinden angehört sowie die verschiedenen weiteren zuständigen Institutionen ins

Verfahren einbezogen und um deren Nebenbewilligungen gebeten. Aus den Einsprachen und

den damit einhergehenden Einspracheverhandlungen sind diverse Anträge eingeftossen. Nach-

folgend wird die Baudirektion nun prüfen müssen, ob die Umfahrung Cham-Hünenberg mit den

Bestimmungen des Bundes- sowie des kantonalen Rechts vereinbar ist. Sind diese Vorausset-

zungen gegeben, wird der Erteilung der Baubewilligung und der Eröffnung der Nebenbewilli-

gungen zusammen mit dem Beschluss des Regierungsrats nichts mehr im Weg stehen. Die

Einspracheentscheide der Baudirektion ergehen zeitgleich, werden jedoch den betroffenen

Personen separat eröffnet.

4. Gewährung von Erleichterungen gemäss Lärmschutz-Verordnung

Bei neuen ortsfesten Anlagen des Kantons ordnet die Baudirektion nach Anhörung der Inhaber

der Anlagen die notwendigen Massnahmen an. Die Immissionen sind so weit zu begrenzen, als

dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist und als danach die Pla-

nungswerte eingehalten sind (Art. 7 Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 [LSV;

SR 814.41] i.V.m. § 2 Abs. 1 Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Umweltschutz
vom 29. Januar 1998[EG USG; BGS 811.1]).
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Bei wesentlich geänderten ortsfesten Anlagen des Kantons ordnet die Baudirektion nach Anhö-

rung der Inhaber der Anlagen die notwendigen Sanierungen an. Bei wesentlich geänderten An-

lagen von Gemeinden erfolgt die Anordnung der Sanierung durch den Gemeinderat. Die Anla-

gen sind so weit zu sanieren, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich trag-

bar ist und als danach die Immissionsgrenzwerte eingehalten sind (Art. 13 LSV i.V.m. § 2 Abs.
1 EG USG).

4.1 Im Bereich der neuen Strassen sind die Planungswerte unter Berücksichtigung einer
Toleranz für Ermittlungsungenauigkeit von 1 dB(A) bei 34 Gebäuden und sieben unüberbauten

Parzellen überschritten. Für diese 41 Liegenschaften werden Erleichterungen beantragt. Die

Begründungen für die Erleichterungen sind in den Entscheiden der Baudirektion, der Gemeinde

Cham bzw. der Gemeinde Hünenberg aufgeführt, welche gleichzeitig mit dieser Bewilligung,
jedoch separat eröffnet werden.

4.2 Im Bereich der wesentlich geänderten Strassenabschnitte sind die Immissionsgrenzwerte

(IGW) unter Berücksichtigung einer Toleranz für Ermittlungsungenauigkeit von 1 dB(A) bei

44 Gebäuden und fünf unüberbauten Parzellen überschritten. Für diese 49 Liegenschaften

werden Erleichterungen beantragt. Die Begründungen für die Erleichterungen sind in den Ent-

scheiden der Baudirektion, der Gemeinde Cham bzw. der Gemeinde Hünenberg aufgeführt

Diese Entscheide werden ebenfalls gleichzeitig mit dieser Bewilligung erlassen und eröffnet.

4.3 Angesichts des Bundesgerichtsentscheids 1C_589/2014 vom 3. Februar 2016 passte das

Tiefbauamt den Leitfaden «Lärmschutz an Kantonsstrassen» per 17. Januar 2017 an. Danach
werden die Emissionen mit dem «Modell Stl86+» und zusätzlich mit dem «Modell SonRoad»

berechnet.

Im Rahmen der Behandlung der eingereichten Einsprachen wurde für die weiterführende Im-

missionsberechnung zu Gunsten der Einsprecherschaft jeweils auf den höheren und für sie

günstigeren Emissionswert abgestellt. Aufgrund dieser Lärmberechnungen wurden weiterfüh-

rende Massnahmen geprüft und angeordnet, sofern technisch und betrieblich möglich und wirt-

schaftlich tragbar. Diese Abklärungen werden in separaten Entscheiden beurteilt, jedoch

gleichzeitig mit der Baubewittigung eröffnet.

5. Nebenbewilligungen und Zustimmungen

5.1 _P ruchtfolqeflächen

Die Fruchtfolgeflächen sind im Rahmen des Richtplans 2004 am 5. Mai 2005 vom Bundesrat

genehmigt worden. Im Rahmen der Festsetzung der Strasse im Richtplan wurde die Interes-

senabwägung zu Ungunsten der Fruchtfolgeflächen entschieden und vom Bundesrat geneh-

migt. Mit dem Strassenbauprojekt werden Fruchtfolgeflächen im Umfang von 11,3 ha bean-

sprucht. Der Kanton Zug hält das bundesrechtliche Kontingent der Fruchtfolgeflächen von

3'000 ha trotz dieses Bauvorhabens weiterhin ein. Dem Projekt UCH stehen folglich die Frucht-

folgeflächen nicht im Wege.
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5.2 Bauten und AnlaQen ausserhalb der Bauzone

Die Erstellung und die Veränderung von Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen bedür-

fen der Zustimmung des Kantons (§ 10 Abs. 1 PBG). Das Amt für Raumplanung trifft für den

Kanton den erforderlichen Entscheid, sofern dieses Gesetz oder die Spezialgesetzgebung kei-

ne andere zuständige Behörde bezeichnet (§ 5 Abs. 2 Bst. b PBG bzw. Ziff. 2 Bst. a Delegati-

onsverordnung). Bauten und Anlagen haben dem Zweck der Nutzungszone zu entsprechen

(Art. 22 Abs. 2 Bst. a RPG). Da das Strassenbauvorhaben innerhalb eigens dafür ausgeschie-

dener Baulinien realisiert werden soll, ist es zonenkonform. Weiter ist zu prüfen, ob die übrigen

Voraussetzungen des Bundesrechts und des kantonalen Rechts eingehalten sind.

5.3 Uberdeckuna / Eindoluna von Gewässern

Vom Standpunkt des Gewässerschutzes ist auf Art. 38 Abs. 1 GSchG zu verweisen. Demge-

mäss dürfen Fliessgewässer nicht überdeckt oder eingedolt werden. Ausnahmen sind zulässig

unter anderem für Verkehrsübergänge (Art. 38 Abs. 2 Bst. b GSchG). Unter Ziffer 5 Abs. 1 lit. a

Verfügung über die Delegation von Zuständigkeiten der Baudirektion vom 12. Mai 2003 hat die

Baudirektion das Amt für Raumplanung zum Entscheid über diese Thematik ermächtigt.

Für die UCH sind neue Querungen der Lorze und des Wasenbächlis vorgesehen. An der Reali-

sierung des Strassenbauvorhabens besteht ein erhebliches öffentliches Interesse. Der Stras-

senverlauf ist bereits im kantonalen Richtplan festgesetzt. Das Bauprojekt orientiert sich an der

richtplanerischen Vorgabe und stellt die Anschlüsse ans bestehende Strassennetz sicher.

Durch den Bau der Lorzentalbrücke 3 wird die Lorze auf einer Strecke von 10,35 m überdeckt.

Die Lorzentalbrücke soll ca. 25 m über dem mittleren Lorzenwasserstand zu liegen kommen.

Durch die hohe Strassenlage bleibt derWanderkorridor entlang der Lorze funktionsfähig. Damit

die projektierte Strasse das Wasenbächli queren kann, soll dieses auf einer Strecke von 14 m

überdeckt werden. Der Bachdurchlass weist eine Breite von 8,9 m und eine Höhe von 2,55 m

auf. Mit dieser Dimensionierung kann der Bachdurchlass auch als Kleinsäugerpassage dienen.

Die Voraussetzungen für die Erteilung einer Ausnahmebewilligung für die beiden Gewässer-

querungen sind deshalb gegeben.

5.4 Gewässerabstand

Das Strassenbauvorhaben kommt an verschiedenen Stellen in die Nähe von Gewässern zu lie-

gen. Im Bewilligungsverfahren werden deshalb Baulinien so ausgeschieden, dass sie sämtliche

zum Bauvorhaben gehörenden Bauten und Anlagen einschliessen. Diese Baulinien sind darauf

ausgelegt, einerseits den Raum für die Strassen frei zu halten, andererseits aber auch eine

Sondernutzungszone sowie zu den angrenzenden Bächen den Gewässerabstand festzulegen.

In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass für die Bemessung der Gewässerabstände

grundsätzlich die revidierte GSchV die Grundlage bildet. Darin hat der Bund den Gewässer-

räum für Fliessgewässer und für stehende Gewässer sowie die Nutzung dieses Raums defi-

niert. Gleichzeitig hat er die Kantone verpflichtet, den Gewässerraum für die einzelnen Gewäs-

ser bis Ende 2018 festzulegen. Solange die Kantone dieser Pflicht noch nicht nachgekommen

sind, gelten die Ubergangsbestimmungen der GSchV. Der Gewässerraum kann aber auch ein-

zelfallweise festgelegt werden.
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Für die Lorzentalbrücke 3 sind zwei Brückenpfeiler innerhalb des Gewässerabstands der Lorze

zu errichten, wobei sich die Lage der Pfeiler an der optischen Flucht der beiden bestehenden

Autobahnbrücken Lorzentalbrücke 1 und 2 richtet. Der Pfeiler am südlichen Flussufer soll direkt

an der Uferlinie, jener am nördlichen Flussufer in einem Abstand von ca. 8 m ab Uferlinie er-

richtet werden. Beim Bachdurchlass Wasenbächli sollen die beiden Widerlager im Gewässer-

abstand zu liegen kommen. Schliesslich wird der eingedolte Teuflibach vom Strassenbauvor-

haben gequert. Die hier für die Knonauerstrasse bestehende Eindolung soll baulich unverän-

dert bleiben. Bezüglich dieser Gewässerabstandsunterschreitungen ist zu prüfen, ob allenfalls

von einer Ausnahmesituation auszugeben ist.

Gemäss Art. 41c GSchV dürfen im Gewässerraum nur standortgebundene, im öffentlichen Inte-

resse liegende Anlagen wie FUSS- und Wanderwege, Flusskraftwerke oder Brücken erstellt

werden. Das Strassenbauvorhaben ist im kantonalen Richtplan festgesetzt und damit standort-

gebunden. Zudem besteht an dessen Realisierung ein grosses öffentliches Interesse. Auch

würde die Einhaltung der Gewässerabstände bei den Bachquerungen den Bau des Strassen-

Projekts verunmöglichen. Mit dem Strassenbauprojekt werden umfangreiche Ersatzmassnah-

men realisiert. Folglich sind die Voraussetzungen für eine Ausnahme zur Unterschreitung des

Gewässerabstands vorliegend erfüllt.

5J) Gewasserschutz während der Bauphase sowie während des Betriebs

5.5.1 Das vorliegende Bauprojekt tangiert sowohl während des Baus als auch im Betrieb die
Interessen des Gewässerschutzes, und zwar sowohl durch temporäre als auch durch definitive

Eingriffe in Gewässer insbesondere durch die Abwasserbeseitigung. So ist zum einen das wäh-

rend der Bauphase anfallende Abwasser und zum ändern das während dem Betrieb anfallende

Strassenabwasser gewässerschutzkonform zu behandeln. Vor der Einleitung in ein Gewässer

sind die anfallenden Abwässer nach dem Stand der Technik vorzubehandeln. Für das Baupro-

jekt sowie für die Einleitung des Strassenabwassers und des Sickerwassers in die betreffenden

Vorftuter ist eine gewässerschutzrechtliche Bewilligung erforderlich. Ob die Voraussetzungen

für die Erteilung der Bewilligung erfüllt sind, ist nachfolgend zu prüfen.

5.5.2 Gemäss Art. 6 GSchG ist es untersagt, Stoffe, welche Wasser verunreinigen können, in

ein Gewässer einzubringen oder sie versickern zu lassen. Nach Art. 7 GSchG muss ver-

schmutztes Abwasser behandelt werden und die Einleitung bzw. die Versickerung bedarf einer

Bewilligung der kantonalen Behörde. Baustellenabwasser können Grund- und Oberflächenge-

Wässer verunreinigen, aquatische Lebensgemeinschaften gefährden oder Kanalisationen be-

einträchtigen. Für die gewässerschutzkonforme Entwässerung der Baustelle ist deshalb für die

Bauphase ein Gewässerschutzkonzept zu erstellen, das die Gefahren für die Gewässer auflis-

tet und die planerischen, organisatorischen und bautechnischen Massnahmen zur Verhinde-

rung von Gewässerverschmutzungen während der Bauphase beschreibt. Wesentliche Informa-

tionen dazu sind in der SIA-Empfehtung 431 bzw. im ZUDK-Merkblatt «Entwässerung von Bau-

stellen» enthalten (vgl. www.umwelt-zentralschweiz.ch). Im Gewässerschutzkonzept sind ins-

besondere der Standort der Installationsplätze (Materiallager, Mannschaftsbaracken, Lagerung

wassergefährdender Stoffe, Betankung von Baumaschinen etc.) sowie die gewässerschutzkon-

forme Entwässerung der Baustellen inkl. der notwendigen Massnahmen darzustellen.

5.5.3 Nach Art. 6 GSchV genehmigt die Behörde die Einleitung von verschmutztem Abwasser,

wenn die Anforderungen an die Einleitung in ein Gewässer nach Anhang 3 eingehalten sind.

Dabei gilt verschmutztes Strassenabwasser als «anderes verschmutztes Abwasser». Wird die-

ses in ein oberirdisches Gewässer eingeleitet, muss die Behörde die Anforderungen an die Ein-
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leitung im Einzelfall festlegen (Anhang 2 und 3 GSchV) und beachtet zum einen den Zustand

des Vorfluters, zum anderen auch die Eigenschaften des Abwassers. Die Anforderungen sind

zu verschärfen oder zu ergänzen, wenn durch die Einleitung des Abwassers die Anforderungen

an die Wasserqualität des Gewässers nicht erfüllt würden.

Nach Art. 3 GSchV beurteilt die Behörde, ob Abwasser bei der Einleitung in ein Gewässer oder

bei der Versickerung als verschmutzt oder nicht verschmutzt gilt. Die Beurteilung, ob Ver-

kehrswegeabwasser verschmutzt ist, erfolgt aus der Sicht des Zielgewässers (Vorfluter).

5.5.4 Nach Art. 13 Abs. 1 GSchV müssen die Inhaber von Abwasseranlagen diese in funktions-

tüchtigem Zustand erhalten, Abweichungen vom Normalbetrieb feststellen, deren Ursachen ab-

klären und diese unverzüglich beheben. Sie müssen auch beim Betrieb alle verhältnismässigen

Massnahmen ergreifen, die zur Verminderung der Mengen der abzuleitenden Stoffe beiträgt.

Da der Strassenperimeter der UCH im übrigen Bereich (ÜB), d.h. ausserhalb jeglicher Gewäs-

serschutzbereiche und ausserhalb besonders gefährdeter Bereiche gemäss Gewässerschutz-

karte verläuft, ist keine gewässerschutzrechtliche Bewilligung für Anlagen und Tätigkeiten not-

wendig (Art. 32 GSchV). Dies gilt insbesondere auch für Bautätigkeiten im Grundwasser, die
unter dem mittleren Grundwasserspiegel stattfinden (Anhang 4 Ziff. 211 GSchV). Nur ein Teil

des Zwischenlager- und Installationsplatzes Allmend liegt am Rand des stark gefährdeten Ge-

wässerschutzbereichs Au. Dieser wird jedoch auf der gewachsenen Terrainoberfläche erstellt,

womit die schützende Deckschicht nicht entfernt wird und deshalb auch keine Gefährdung des

Grundwassers besteht.

5.5.5 Jede Einleitung von verschmutztem und unverschmutztem Abwasser in einen Vorfluter

bedarf nach § 54 GewG einer kantonalen Bewilligung. Die Zuständigkeit für die Erteilung der

gewässerschutzrechtlichen Bewilligung für die Einleitung von verschmutztem Abwasser in ei-

nen Vorfluter sowie die Versickerung von verschmutztem oder unverschmutztem Abwasser

liegt gemäss § 1 Abs. 3 lit. c V GewG beim Amt für Umweltschutz.

Die Bestimmung und Beurteilung der Belastung des anfallenden Strassenabwassers und des

Sickerwassers erfolgt gemäss BAFU-Wegleitung «Gewässerschutz bei der Entwässerung von

Verkehrswegen» (2002). Die geplante SABA Lorze UCH soll zweistufig funktionieren und aus

zwei getrennten Retentionsfilterbecken (RFB 1 und RFB 2) bestehen. Das RFB 1 mit einer Flä-

ehe von ca. 250 m2 wird mit einem Splitt-Kiessandfilter ausgerüstet. Die Reinigung des Stras-

senabwassers erfolgt hier hauptsächlich über die Filtration. Die Schadstoffpartikel werden auf
und im Filter zurückgehalten, wodurch sich auf der Oberfläche des Filters ein Filterkuchen bil-

det, der die Reinigungsleistung zusätzlich verbessern kann. Das RFB 2 ist die nachgeschaltete

zweite Behandlungsstufe, welche mit einer Fläche von ca. 50 m2 als hoch belasteter Splitt-

Kiessandfilter mit einem FerroSorp-Filter ausgerüstet ist. Das Reinigungsverfahren basiert hier

hauptsächlich über die Adsorption mit dem FerroSorp-Filter. Die Reinigungsleistung von Ferro-

Sorp kann bezüglich der Adsorption von Schwermetallen ganzjährig als sehr gut bezeichnet

werden (keine Rücklösung von salztaubelastetem Strassenabwasser im Winter). Auf ein Hava-

riebecken kann bei der SABA Lorze LICH verzichtet werden, da die geplanten Pumpstationen

(PS) über genügend Havarierückhalt verfügen. Die Drainage- und Abflussleitungen werden auf

die maximal erwarteten Filterleistungen ausgelegt. Dadurch wird gewährleistet, dass der hyd-

raulische Wirkungsgrad der SABA nicht durch das Leitungssystem künstlich reduziert werden

kann.
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Als Vorfluter für die SABA Lorze LICH dient die Lorze, welche einen Trockenwetterabfluss von

3,12 m/s aufweist. Mit einem erwarteten Spitzenabfluss an der geplanten Einleitstelle in die

Lorze von ca. 0,48 m3/s beträgt das gewässerspezifische Einieitverhältnis VG=0,15 > 0,1, wes-

halb die Einleitung des Strassenabwassers aufgrund der Belastungsklasse «hoch» in den übri-

gen Bereichen (üB) mit einer Behandlungsanlage ohne Retention zulässig ist.

Zum Schutz der bereits mit gereinigtem Abwasser der ÄRA Schönau vorbelasteten Lorze wur-

de zwischen dem Tiefbauamt und dem Amt für Umweltschutz vereinbart, dass die SABA Lorze

UCH die Anforderungsstufe «erhöht» mit einem Gesamtwirkungsgrad von mindestens 80 % er-

reichen muss. Dies entspricht dabei einer Reinigungsleistung der höchsten Leistungsklasse 5

gemäss ASTRA-Dokumentation «Strassenabwasserbehandlungsverfahren: Stand der Technik»

(2010) mit einem hydraulischen Wirkungsgrad und einem Wirkungsgrad der gesamten ungelös-

ten Stoffe (GUS) von je 90 %. Dank der Behandlung des Strassenabwassers durch die beiden

SABA Rotkreuz und Lorze LICH kann der Eintrag von Schadstoffen aus dem Strassenabwasser

in die Gewässer künftig um ca. 80 % reduziert werden, so dass damit die geltenden gesetzli-

chen Anforderungen nach dem heutigen Stand der Technik bei der Entwässerung der LICH

eingehalten werden können.

Die SABA Lorze des ASTRA wird im Anschluss Cham als Bestandteil des Gesamtkonzepts

Strassenabwasserbehandlung für die Nationalstrassen im Kanton Zug mit entsprechenden

Verzögerungen wegen der neuen Standortwahl nachträglich erstellt. Die geplante SABA Lorze

UCH des vorliegenden Auflageprojekts wird jedoch nur dann realisiert, falls die SABA Lorze

des ASTRA nicht vor der Erstellung der UCH fertig gestellt sein sollte. Beide SABA verfügen im

Übrigen über einen vergleichbaren zweistufigen Aufbau mit zwei getrennten Retentionsfilterbe-

cken (RFB 1 und RFB 2), mit gleichen Gesamtwirkungsgraden von 80 % und genügen somit
den Anforderungen des Gewässerschutzes und berücksichtigen auch den technischen Fort-

schritt der vergangenen Jahre. Abgesehen vom Standort unterscheiden sich die beiden SABA

nur hinsichtlich ihrer Grosse und ihrer Dimension betreffend Filteraufbau bzw. Filterflächen.

5.5.6 Das anfallende Sickerwasser aus Böschungen und Bankett sowie das anfallende Draina-

gewasser der Kunstbauten wird zum grossen Teil in Sickerleitungen gefasst und anschliessend

in den nächsten Vorfluter geleitet oder durch die Bodenpassage vor Ort versickert. Betroffen

sind die drei Vorfluter Dersbach, Wasenbächli und Teuflibach. Die entsprechende Einleitungs-

bewilligung ist durch das Tiefbauamt zu erteilen.

5.5.7 Das Gewässerschutzkonzept für die Bauphase ist vor Baubeginn dem Amt für Umwelt-

schütz zusammen mit dem Konzept der Umweltbaubegleitung (UBB) zur Genehmigung vorzu-

legen.

5.5.8 Das kantonale Tiefbauamt sieht für die Sicherstellung der Einhaltung der Umweltauflagen

in der Planungs-, Bau- und Betriebsphase ein Mandat an ein auf Umweltfragen spezialisiertes

Ingenieurbüro vor. Das mit der UBB betraute Büro stellt die Umsetzung der Umweltschutzauf-

lagen in der Ausschreibung, Realisierung und Erfolgskontrolle des Bauprojekts sicher. Die UBB

beinhaltet im Aufgabengebiet des Amts für Umweltschutz die Bereiche «Hydrogeologische

Baubegteitung», «Bodenkundliche Baubegleitung», «Ökologische Baubegleitung», «Altlasten»
und «Lärmschutz». Mit der UBB ist dafür gesorgt, dass die aus der UVP und der vorliegenden

gewässerschutzrechtlichen Bewilligung resultierenden Auflagen umgesetzt werden. Das Pflich-

tenheft der UBB ist dem Amt für Umweltschutz vor Baubeginn zur Zustimmung zu unterbreiten.
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5.5.9 Die Beurteilung ergibt, dass die Entwässerung der LICH dem Stand der Technik und der

BAFU-Wegleitung «Gewässerschutz bei der Entwässerung von Verkehrswegen» entspricht.

Das Vorhaben entspricht den gewässerschutzrechtlichen Vorschriften, weshalb ihm unter Be-

rücksichtigung der Auflagen die gewässerschutzrechtliche Zustimmung erteilt werden kann.

5.6 Einleiten unverschm utztes^ Abwassenn Fliessaewässer

5.6.1 Die Einleitstelle des Sickerwassers in den Dersbach befindet sich im Quellgebiet dessel-

ben. Der Minimalabfluss Q347 des Bachs an dieser Stelle ist mit 1 l/s entsprechend gering und

bedingt Retentionsmassnahmen. Das Einleiten des anfallenden Sickerwassers erfolgt mit Re-

tention, wobei der Abfluss auf 20 1/s gedrosselt wird. Im Waldgebiet ist ein Retentionsvolumen

von 53 m vorgesehen. Wenige Meter unterhalb dieser geplanten Einleitung befindet sich die

Einleitung eines grossen Drainagesystems aus der Landwirtschaft in den Dersbach, sodass ab

dort mit einer grösseren Wassermenge zu rechnen ist. Eine noch grössere Drosselung ist tech-

nisch sehr schwierig zu realisieren, da bei kleinen Rohren grosse Gefahr von Verstopfung
durch Holz und Laub besteht.

5.6.2 Im Wasenbächli fallen bei einem Regenereignis z=1 30 l/s an. Der Minimalabfluss Q347

an der Einleitstelle ins Wasenbächli beträgt geschätzt ca. 5 1/s. Das Einleitverhältnis liegt im

Bereich von 0,15. Das Einleiten des Sickerwassers ist verhältnismässig und somit zulässig. Die

Einleitung erfolgt nach der Strassenquerung der LICH.

5.6.3 Der Minimalabfluss Q347 an der Einleitstelle in den Teuflibach wird auf 1 bis 5 l/s ange-

nommen. Bei einem Regenereignis z=1 fallen 60 l/s an, wobei das Sickerwasser in den einge-

dolten Bereich des Teuflibachs eingeleitet wird. Im Anschluss an den eingedolten Bereich des

Teuflibachs fällt der Bach auf kurzer Strecke steil in Richtung Lorze ab. Aufgrund der örtlichen

Gegebenheiten kann dem Einleiten des Sickerwassers zugestimmt werden.

5,7_Inanspruchnahme öffentliches Gewässer

Die Lorze stellt ein öffentliches Gewässer dar. Gemäss § 38 lit. d GewG bedarf es für erhebli-

ehe Inanspruchnahmen öffentlicher Gewässer grundsätzlich einer Konzession. Für die Ertei-

lung derartiger Konzessionen ist gemäss Ziff. 5 lit. b Verfügung der Baudirektion vom 12. Mai

2003 das Amt für Raumplanung zuständig. Ist jedoch, wie vorliegend, die besondere Inan-
spruchnahme öffentlicher Gewässer eine Angelegenheit desselben Staates, entfällt die Kon-

zessionspflicht. An ihre Stelle kann ein entsprechender Feststellungsbeschluss der zuständi-

gen Behörde treten. Das Strassenbauprojekt ist im öffentlichen Interesse und an seinen Stand-

ort gebunden. Die Ermächtigung für die Inanspruchnahme öffentlicher Gewässer kann erteilt

werden. Eine Gebühr für die Inanspruchnahme von öffentlichen Gewässern entfällt.

5.8 Fischereirechtliche Bewilliauna

Eingriffe in die Gewässer, ihren Wasserhaushalt oder ihren Verlauf sowie Eingriffe in die Ufer

und den Grund von Gewässern brauchen eine Bewilligung der für die Fischerei zuständigen

kantonalen Behörde (fischereirechtliche Bewilligung), soweit sie die Interessen der Fischerei

berühren können (Art. 8 Abs. 1 BGF). Im Kanton Zug ist das Amt für Wald und Wild zuständig

für die Erteilung einer fischereirechtlichen Bewilligung (§ 18 Abs. 1 lit. c Fischereigesetz, i.V.m.

Ziff. 1 Bst. e der Verfügung über die Delegation von Entscheidungsbefugnissen der Direktion

des Innern an das Amt für Wald und Wild).
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Das vorliegende Projekt tangiert die Interessen der Fischerei, indem in die Gewässer Lorze,

Wasenbächli und Dersbach eingegriffen wird. Durch die geplante Brücke (Lorzentalbrücke 3)

im Gebiet Hammer wird mit dem neuen Pfeiler dauerhaft in das Gewässer eingegriffen. Zudem
wird die Beschattung des Abschnitts zusätzlich erhöht. Als Kompensation für diesen Eingriff

werden Aufwertungsmassnahmen in Form von Rauhbäumen und/oderWurzelstöcken gefor-

dert, welche Fischunterstände und eine Variierung der Strömungsmuster in der Lorze bewirken.

Da Rodungen im Eingriffsperimeter notwendig werden, können direkt vor Ort anfallende Wur-

zelstöcke und Bäume verwendet werden. Mit der angepassten Ausgestaltung des Durchlasses

Wasenbächli an die Ansprüche der Kleinsäuger sowie durch die Schaffung der Feuchtmulde im

Bereich Dersbach und der damit verbundenen Anlegung eines neuen Feuchtbiotops werden

weitere, ökologisch sinnvolle Massnahmen umgesetzt.

Mit den ökologischen Aufwertungsmassnahmen werden günstigere Lebensbedingungen für die

Wassertiere nach Art. 9 Abs. 1 lit. a BGF geschaffen. Damit ist die Bewilligungsfähigkeit aus fi-

schereilicher Sicht erfüllt und die fischereirechtliche Bewilligung nach Art. 8 Abs. 1 BGF kann

erteilt werden.

5.9 R^d unci erLVOTLWa l d

Nach Art. 5 Abs. 1 WaG sind Rodungen grundsätzlich verboten; nur im Einzelfall und nur unter

Erfüllung der in Art. 5 Abs. 2 WaG genannten Voraussetzungen darf eine Rodung ausnahms-

weise bewilligt werden. Zuständig für die Erteilung einer Ausnahmebewilligung ist im vorliegen-

den Fall die kantonale Behörde (vgl. Art. 6 Abs. 1 lit. b WaG). Nach § 29 Abs. 1 Bst. b EG

Waldgesetz ist die Direktion des Innern die kantonale Bewilligungsbehörde.

Für die Erteilung einer Ausnahmebewilligung müssen nach Art. 5 Abs. 2 WaG wichtige Gründe

bestehen, die das Interesse an derWalderhaltung überwiegen. Deshalb bedarf es vorliegend

einer Interessenabwägung. Zudem müssen die folgenden drei Voraussetzungen kumulativ er-

füllt sein: das Werk muss auf den Standort angewiesen sein (Bst. a); das Werk muss die Vo-

raussetzungen der Raumplanung sachlich erfüllen (Bst. b) und die Rodung darf zu keiner er-

heblichen Gefährdung der Umwelt führen (Bst. c). Im Weiteren ist dem Natur- und Heimat-

schütz Rechnung zu tragen (Art. 5 Abs. 4 WaG). Jede Rodungsbewilligung bedeutet somit eine

Ausnahme, deren Gewährung an die strikte Beachtung der gesetzlichen Voraussetzungen ge-

bunden ist.

Zu den wichtigen Gründen, die das Interesse an derWalderhaltung überwiegen, ist Folgendes

anzuführen: Mit der LICH wird der Durchgangsverkehr durch Cham eingeschränkt und der Indi-

vidualverkehr an die Peripherie verlagert, sodass das Ortszentrum für den Langsamverkehr at-

traktiver und für den öffentlichen Verkehr priorisiert wird. Zusätzlich soll die Luft- und Lärmsitu-

ation in den Siedlungsgebieten von Cham und Hünenberg inklusive die Sicherheit aller Ver-

kehrsteilnehmenden verbessert werden. Bei dieser Sachlage vermag das Interesse an der Ver-

kehrsberuhigung des Stadtzentrums Cham, an der Verbesserung der Luft- und Lärmsituation

sowie an der Verkehrssicherheit das Interesse an derWalderhaltung zu überwiegen.

Mit dem Ausbau der parallel verlaufenden A4 zur sechsspurigen Autobahn und dem Anlehnen
der LICH an die Linienführung der A4 wird ein weiteres Zerschneiden von Kulturland verhindert.

Gleichzeitig wurde die Linienführung der UCH der Topografie angepasst und so gelegt, dass

die zu rodende definitive Waldfläche minimiert wird. Auch insoweit liegen wichtige Gründe vor.

Die UCH ist im kantonalen Richtplan festgesetzt worden. Das Stimmvolk hat den Rahmen- und
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Objektkredit für die Planung und den Bau der «Umfahrung Cham-Hünenberg» sowie für den

Landerwerb von 230 Millionen Franken bewilligt. Sowohl die Gemeinden wie auch die kantona-

len Amtsstellen hatten die Gelegenheit, sich zum Projekt vernehmen zu lassen. Soweit ge-

rechtfertigt, flössen deren Wünsche und Begehren in das Projekt ein.

Die hangparallelen Rodungen beschränken sich auf maximale Breiten zwischen zehn und
zwanzig Meter. Zur Gewährleistung der Böschungsstabilität werden die Böschungen mit stand-

ortgerechten Saaten bepflanzt und begrünt sowie bau- und entwässerungstechnisch gegen

Rutschungen gesichert. Mit Schreiben vom 2. Mai 2017 hat das BAFU bezüglich des Gewäs-

serschutzes dahingehend Stellung genommen, dass sie der Rodung und der Ersatzaufforstung

unter der Voraussetzung zustimmen könne, weil dem Gewässerschutz gebührend Rechnung

getragen werde (siehe Antrag unter Ausgangslage, Bst. F). Die zuständige Stelle für das Einlei-

ten von unverschmutztem Wasser ist das Tiefbauamt, welches die entsprechende Einleitungs-

bewilligung am 19. Mai 2017 erteilt hat. Überdies stellt das Amt für Umweltschutz mit seiner

gewässerschutzrechtlichen Bewilligung vom 11. Mai 2017 hinreichend sicher, dass im Fall des

Auftretens von Schadstoffen im Sicker- und Drainagewasser geeignete Massnahmen getroffen

werden. Dem Antrag des BAFU ist damit Rechnung getragen, weshalb der Erteilung der Ro-
dungsbewilligung - unter der entsprechenden Auflage - nichts im Weg steht. Im Übrigen be-

steht keine erhebliche Gefährdung der Umwelt.

Im Donnerwäldli, Doggenhölzli und Chnoden sind durch die Rodung bestocke Autobahnbö-

schungen betroffen. Wildtiere werden durch die UCH kaum gefährdet, da diese neben der A4

zu liegen kommt, die mit einem Wildschutzzaun versehen ist. Die bestehenden Wildkorridore

werden durch geeignete Leitstrukturen und bauliche Massnahmen aufgewertet. Mittels geeig-

neter Schutzmassnahmen kann die Durchlässigkeit der Baustelle im Wald für Waldtiere erhal-

ten bleiben und angrenzende Waldftächen können vor weiteren Beeinträchtigungen geschützt

werden. Die durch das Projekt betroffenen angeschnittenen Waldränder Gibelwäldli, Doggen-
hölzli, Donnerwäldli und Chnodenwäldli werden nach Abschluss der Bauarbeiten in einer Tiefe

von rund zwanzig Meter durch die Vornähme von Pflegemassnahmen, Neupflanzungen von

Sträuchern und längerfristigerWaldrandpflege ökologisch aufgewertet. Die Waldrandpflege

wird mittels Dienstbarkeiten gesichert. Die temporären Rodungen werden als gestufte Wald-

ränder wiederbestockt. Dem Natur- und Heimatschutz wird entsprechend hinreichend Rech-

nung getragen.

Die Voraussetzungen für die Erteilung einer Ausnahmebewilligung gestützt auf Art. 5 Abs. 2

und Abs. 4 WaG, namentlich die Standortgebundenheit des Werks, die sachlichen Vorausset-

zungen der Raumplanung, die Sicherung der Umweltaspekte, die Anliegen des Natur- und

Heimatschutzes sind damit im vorliegenden Fall erfüllt und die Rodungsbewilligung kann erteilt

werden. Gemäss Art. 5 Abs. 5 WaG ist die Bewilligung zu befristen. Die Rodungsbewilligung

gilt bis zum 31. Dezember 2023. Die Ersatzaufforstungen sind ebenfalls bis spätestens am 31.

Dezember 2023 auszuführen.

5,10 Rodunaen von Hecken

5.10.1 Gemäss § 3 Heckenschutzverordnung sind Hecken und Feldgehölze zu erhalten. Ge-

stützt auf § 5 Heckenschutzverordnung kann die Baudirektion die Beseitigung von Hecken und

Feldgehölzen bewilligen, wenn wichtige Gründe dafür sprechen. In der Regel ist die Bewilli-

gung mit der Auflage zu verbinden, Realersatz zu leisten. Gemäss Art. 21 NHG darf Ufervege-
tation weder gerodet noch auf andere Weise zum Absterben gebracht werden. Gestützt auf Art.
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ＤｉｅＳｉｃｈｔｗｅｉｔｅｎ ｍｕｓｓｅｎｆｏｒａ＝ｅＶｅｒｋｅｈｒｓｔｅｉｌｎｅｈｍｅｎｄｅｎｅｒｆロー１ｔｓｅｉｎ．ＦｏｒｄｉｅＶｏｒｍａｒｋｉｅｒｕｎｇｉｓｔ

ｉｅｗｅｉｌｓｒｅｃｈｔｚｅｉｔｉｇｅｉｎＴｅｒｍｉｎ ｍｉｔｄｅｒＺｕｇｅｒＰｏｌｌｚｅｉ（Ｔｅｌ．０４１／７２８４１４１）ｚｕｖｅｒｅｉｎｂａｒｅｎ．

３．７

　　

Ｐｒｏｉｅｋｔｉｎｔｅｑｒｉｅｒｔｅ Ｍａｓｓｎａｈｍｅｎｚｕｍ ＳｃｈｕｔｚｄｅｒＵｍｗｅｌｔ

Ｄｉｅｉｍ Ｕｍｗｅｌｔｖｅ「ｔｒａｇｌｉｃｈｋｅｉｔｓｂｅｒｉｃｈｔ，Ｐ１ａｎＮｒ．ＵＭ．１００６ｖｏｍ３０．Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ２０１４ｉｎＡｕｓｓｉｃｈｔ

ｇｅｓｔｅーーｔｅｎｏｒｇａｎｉｓａｔｏｒｉｓｃｈｅｎ，ｂａｕｌｉｃｈｅｎｕｎｄｂｅｔｒｉｅｂｌｉｃｈｅｎ Ｍａｓｓｎａｈｍｅｎｚｕｍ ＳｃｈｕｔｚｄｅｒＵｍｗｅｌｔ

ｓｉｎｄｕｍｚｕｓｅｔｚｅｎ．

３．８

　　

ＵｍｗｅｌｔｓｃｈｕｔｚｗａｈｒｅｎｄｄｅｓＢａｕｓ

３．８．Ｉ

　

ＡＩＩｇｅｍｅｉｎｅｓ：

ＤｉｅＵｍｇｅｂｕｎｇｄｅｓＢａｕｖｏｒｈａｂｅｎｓｄａｒｆｎｉｃｈｔｕｎｚｕｍｕｔｂａｒｂｅｅｉｎｔｒａｃｈｔｉｇｔｗｅｒｄｅｎ．Ｅｓｓｉｎｄｖｏｒ－

ｓｏｒｇｌｉｃｈｅ ＭａｓｓｎａｈｍｅｎｚｕｒＶｅｒｈｉｎｄｅｒｕｎｇｖｏｎＶｅｒｓｃｈｍｕｔｚｕｎｇｅｎ（Ｌｕｆｔ，Ｂｏｄｅｎ，Ｇｅｗａｓｓｅｒ），
Ｌａｒｍｉｍｍｉｓｓｉｏｎｅｎ，Ｂｅｌａｓｔｉｇｕｎｇｅｎ，Ｄｅｆｏｒｍａｔｉｏｎｅｎ，Ｅｒｓｃｈｏｔｔｅｒｕｎｇｅｎ，ＳｃｈａｄｅｎｕｎｄＧｅｆａｈｒｅｎｚｕ
ｔｒｅｆｆｅｎ．Ａ＝ｆａ＝ｉｇｅＭａｎｇｅｌｓｉｎｄｕｍｇｅｈｅｎｄｚｕｂｅｈｅｂｅｎ．Ｄｉｅ Ｍａｓｓｎａｈｍｅｎｚｕｍ ＳｃｈｕｔｚｄｅｒＵｍ－
ｗｅｌｔｗａｈｒｅｎｄｄｅｓＢａｕｓ ｗｅｒｄｅｎｖｏｎｄｅｒＵｍｗｅｌｔｂａｕｂｅｇｌｅｉｔｕｎｇｕｂｅｒｗａｃｈｔ．

３．８．２

　

Ｇｅｗａｓｓｅｒｓｃｈｕｔｚ：

ＶｅｒｂｉｎｄｌｉｃｈｅＥｉｎｈａｌｔｕｎｇｕｎｄＵｍｓｅｔｚｕｎｇｄｅｒＡｎｆｏｒｄｅｒｕｎｇｅｎｇｅｍａｓｓＫａＰｉｔｅ１４，２．ＢｅｉｄｅｎＢａｕ－

ａｒｂｅｉｔｅｎｓｉｎｄｇｅｅｉｇｎｅｔｅ ＭａｓｓｎａｈｍｅｎｚｕｒＶｅｒｈｉｎｄｅｒｕｎｇｖｏｎＧｅｗａｓｓｅｒｖｅｒｓｃｈｍｕｔｚｕｎｇｅｎｉｅｄｅｒ
Ａｒｔ，ｚ．Ｂ．ｄｕｒｃｈｏｌｏｄｅｒＢｅｎｚｉｎ，ｖｏｒｚｕｎｅｈｍｅｎ．

３．８．３

　

Ｂｏｄｅｎｓｃｈｕｔｚ：

ＶｅｒｂｉｎｄｌｉｃｈｅＥｉｎｈａｌｔｕｎｇｕｎｄＵｍｓｅｔｚｕｎｇｄｅｒＶＳＳ‐ＮｏｒｍＳＮ６４０５８３，ｄｅｓＺＵＤＫ－Ｍｅｒｋｂｌａｔｔｓ
《Ｕｍｇａｎｇ ｍｉｔＢｏｄｅｎ》ｕｎｄｄｅｓＤｅｔａｉ－ｋｏｎｚｅｐｔｓＢｏｄｅｎｗａｈｒｅｎｄｄｅｒｂｏｄｅｎｒｅｌｅｖａｎｔｅｎＢａｕａｒｂｅｉ－
ｔｅｎ．ＢｅｉｄｅｎＢａｕａｒｂｅｉｔｅｎｓｉｎｄｇｅｅｉｇｎｅｔｅ Ｍａｓｓｎａｈｍｅｎｚｕｍ Ｂｏｄｅｎｓｃｈｕｔｚｚｕｔｒｅｆｆｅｎ（ａｂｇｅｔｒｏｃｋ－
ｎｅｔｅｒＢｏｄｅｎ，ｂｏｄｅｎｓｃｈｏｎｅｎｄｅＭａｓｃｈｉｎｅｎｕｎｄＶｅｒｆａｈｒｅｎｅｉｎｓｅｔｚｅｎ）．

３．８．４

　

Ｌａｒｍｓｃｈｕｔｚ：

ＶｅｒｂｉｎｄｌｉｃｈｅＥｉｎｈａｌｔｕｎｇｕｎｄＵｍｓｅｔｚｕｎｇｄｅｒＭａｓｓｎａｈｍｅｎｎａｃｈｄｅｒＢａｕｌａｒｍ‐Ｒｉｃｈｔｌｉｎｉｅｄｅｓ
Ｂｕｎｄｅｓ（ＢＬＲ）ｆｕｒＢａｕａｒｂｅｉｔｅｎ，ｌａｒｍｉｎｔｅｎｓｉｖｅＢａｕａ「ｂｅｉｔｅｎｓｏｗｉｅＢａｕｔｒａｎｓｐｏｒｔｅ．

３．８．５

　

Ｌｕｆｔｒｅｉｎｈａｌｔｕｎｇ：

ＶｅｒｂｉｎｄｌｉｃｈｅＥｉｎｈａｌｔｕｎｇｕｎｄＵｍｓｅｔｚｕｎｇｄｅｒＭａｓｓｎａｈｍｅｎａｕｓｄｅｒＢａｕｒｉｃｈｔｌｉｎｉｅＬｕｆｔ（ＢａｕＲＬＬ）
ｄｅｓＢｕｎｄｅｓ，ＭａｓｓｎａｈｍｅｎｓｔｕｆｅＢ．

３．８．６Ｂａｕａｂｆａ＝ｅ′

ＤｉｅＢａｕａｂｆａ＝ｅｓｉｎｄｅｎｔｓｐｒｅｃｈｅｎｄｄｅｒＢｅｓｔｉｍｍｕｎｇｅｎｄｅｒＴｅｃｈｎｉｓｃｈｅｎＶｅｒｏｒｄｎｕｎｇｏｂｅｒＡｂｆａｉ－
ｌｅｖｏｍｌｏ．Ｄｅｚｅｍｂｅｒｌ９９０（ＴＶＡ；ＳＲ８１４．０１５），ｄｅｒＢＡＦＵ‐ＲｉｃｈｔｌｉｎｉｅｆｏｒｄｉｅＶｅｒｗｅｒｔｕｎｇ ｍｉｎｅｒａ－
ｌｉｓｃｈｅｒＢａｕａｂｆａｌｌｅｓｏｗｉｅｄｅｍ Ｍａｔｅｒｉａｌｂｅｗｉｒｔｓｃｈａｆｔｕｎｇｓ－ｕｎｄＥｎｔｓｏｒｇｕｎｇｓｋｏｎｚｅｐｔｚｕｅｎｔｓｏｒｇｅｎ
ｂｚｕ′．ｚｕｖｅｒｗｅｒｔｅｎ．



Ｓｅｉｔｅ２８／３４

３．８．７

　

Ｂａｕｆｒｅｉｇａｂｅ：

ＶｏｒａｕｓｓｅｔｚｕｎｇｆｏｒｄｉｅＢａｕｆｒｅｉｇａｂｅｓｉｎｄｄｉｅｒｅｃｈｔｓｋｒａｆｔｉｇｅＢａｕｂｅｗｉｍｇｕｎｇｓｏｗｉｅｄｅｒＫｒｅｄｉｔｂｅ－
ｓｃｈ１ｕｓｓ（Ｓ「５Ａｂｓ．３ＧＳＷ）．

４．

　　

Ｎｅｂｅｎｂｅｗｉｌｌｉｇｕｎｇｅｎ

４．Ｉ

　　

ＤａｓＡｍｔｆＵｒＲａｕｍｐｌａｎｕｎｑｖｅｒｆｏｑｔ：

ＤｉｅＺｕｓｔｉｍｍｕｎｇｆｏｒｄａｓＢａｕｅｎａｕｓｓｅｒｈａ－ｂｄｅｒＢａｕｚｏｎｅｎ，ｄｉｅＡｕｓｎａｈｍｅｂｅｗｉ＝ｉｇｕｎｇｅｎｆＵｒｄｉｅ
ＥｉｎｄｏｌｕｎｇｖｏｎＦ１ｉｅｓｓｇｅｗａｓｓｅｒｎｕｎｄｆｕｒｄｉｅＵｎｔｅｒｓｃｈｒｅｉｔｕｎｇｄｅｓＧｅｗａｓｓｅｒａｂｓｔａｎｄｓｓｏｗｉｅｄｉｅ
ＢｅｗｉｌｌｉｇｕｎｇｚｕｒＢｅｓｅｉｔｉｇｕｎｇｖｏｎＨｅｃｋｅｎ／ＦｅｌｄｇｅｈｏｌｚｅｎｕｎｄＵｆｅｒｖｅｇｅｔａｔｉｏｎｗｅｒｄｅｎｕｎｔｅｒｆｏｌ－
ｇｅｎｄｅｎＡｕｆｌａｇｅｎｕｎｄＢｅｄｉｎｇｕｎｇｅｎｅｒｔｅｉ１ｔ：

４．「．「

　

ＤｉｅＧｅｓｕｃｈｓｕｎｔｅｒｌａｇｅｎｓｉｎｄｍａｓｓｇｅｂｅｎｄ．

４．１．２ＪｅｄｅＮｕｔｚｕｎｇｓ－ｂｚｗ．ｉｅｄｅｂａｕｉｉｃｈｅＡｎｄｅｒｕｎｇｂｅｄａｒｆｅｉｎｅｒＢｅｗｉｌｌｉｇｕｎｇ．

４，１．３ Ａｂｂｒｕｃｈ－ｂｚｗ．Ａｕｓｈｕｂｍａｔｅｒｉａｌｉｓｔｖｏｒｓｃｈｒｉｆｔｓｇｅｍａｓｓｚｕｅｎｔｓｏｒｇｅｎ．

４．「．４

　

ＦＵｒｄｉｅｚｕｒｏｄｅｎｄｅｎＨｅｃｋｅｎ，Ｆｅ１ｄ‐ｕｎｄＵｆｅｒｇｅｈｏｌｚｅｉｓｔｆｌａｃｈｅｎｇｌｅｉｃｈＥｒｓａｔｚｚｕｓｃｈａｆｆｅｎ

４１．５ Ｄｉｅｂｅｉ－ｉｅｇｅｎｄｅｎＵｎｔｅｒ１ａｇｅｎ《ＫａｎｔｏｎＺｕｇ，ＵｍｆａｈｒｕｎｇＣｈａｍ－ＨＵｎｅｎｂｅｒｇ（ＵＣＨ），Ｂａｕ‐
ｕｎｄＡｕｆ１ａｇｅｐｒｏｉｅｋｔ，ＧｅｓｕｃｈｅｆｕｒｗｅｉｔｅｒｅＢｅｗｉｌｌｉｇｕｎｇｅｎＵｍｗｅｌｔ，Ｈｅｃｋｅｎｂｉｌａｎｚ Ｍｓｔ．１：５

’０００
（Ｐ１ａｎ－Ｎｒ．ＵＭ．０ＩＡ，ＵＭ．０「Ｂ，ＵＭ．０ＩＣ，ＵＭ．０ＩＤＶ０ｍ３０．Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ２０１４）ｕｎｄＢｅｓｅｉｔｉｇｕｎｇ／Ｅｒ－
ｓａｔｚＵｆｅｒｖｅｇｅｔａｔｉｏｎＭｓｔ．イ：５

‐ｏｏｏｖ。ｍ３０・Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ２０イ４》Ｓｉｎｄｍａｓｓｇｅｂｅｎｄ．

４．２

　　

ＤａｓＡｍｔｆｏｒＵｍｗｅｌｔｓｃｈｕｔｚｖｅｒｆＵｑｔ；

ＤｉｅｇｅｗａｓｓｅｒｓｃｈｕｔｚｒｅｃｈｔｌｉｃｈｅＢｅｗｉ＝ｉｇｕｎｇｆｏｒｄｅｎＢａｕｕｎｄｄｉｅＥｉｎｌｅｉｔｕｎｇｄｅｓｂｅｈａｎｄｅｌｔｅｎ
ＳｔｒａｓｓｅｎａｂｗａｓｓｅｒｓｄｅｒＵＣＨｉｎｄｉｅＬｏｒｚｅｋａｎｎｕｎｔｅｒｆｏｌｇｅｎｄｅｎＡｕｆｌａｇｅｎｕｎｄＢｅｄｉｎｇｕｎｇｅｎｅｒ－
ｔｅｉーｔｗｅｒｄｅｎ：

４．２．「

　

ＤｉｅｅｉｎｇｅｒｅｉｃｈｔｅｎＵｎｔｅｒ１ａｇｅｎｓｉｎｄｖｅｒｂｉｎｄｌｉｃｈｂｚｗ．ｉｎｔｅｇｒｉｅｒｅｎｄｅｒＢｅｓｔａｎｄｔｅｉｌｄｉｅｓｅｒＢｅ－
ｗｉｌｌｉｇｕｎｇ．ＧｒｏｓｓｅｒｅＡｎｄｅｒｕｎｇｅｎａｍ ＰｒｏｉｅｋｔｏｄｅｒＡｕｓｆｕｈｒｕｎｇｅｎ，ｄｉｅｎｉｃｈｔｄｅｎｅｉｎｇｅｒｅｉｃｈｔｅｎ
Ｕｎｔｅｒｌａｇｅｎｅｎｔｓｐｒｅｃｈｅｎ，ｂｅｄｔ１ｒｆｅｎｄｅｒＺｕｓｔｉｍｍｕｎｇｄｅｓＡｍｔｓｆｕｒＵｍｗｅｌｔｓｃｈｕｔｚ．

４．２，２ ＤｉｅｇｅｍａｓｓＵＶＢｖｏｒｇｅｓｅｈｅｎｅｎｐｒｏｉｅｋｔｉｎｔｅｇｒｉｅｒｅｎｄｅｎ Ｍａｓｓｎａｈｍｅｎｚｕｍ Ｓｃｈｕｔｚｖｏｎ
ＧｒｕｎｄｗａｓｓｅｒｕｎｄｏｂｅｒｆｌａｃｈｅｎｇｅｗａｓｓｅｒｓｉｎｄｗａｈｒｅｎｄｄｅｒＢａｕｐｈａｓｅｄｅｒＵＣＨｅｎｔｓｐｒｅｃｈｅｎｄ
ｕｍＺｕｓｅｔｚｅｎ．

４．２．３

　

ＦｔｉｒｄｉｅＢａｕｐｈａｓｅｉｓｔｅｉｎＧｅｗａｓｓｅｒｓｃｈｕｔｚｋｏｎｚｅｐｔｚｕｅｒｓｔｅｌｌｅｎ．ＤａｒｉｎｓｉｎｄｄｅｒＳｔａｎｄｏｒｔ
ｄｅｒｌｎｓｔａｌｌａｔｉｏｎｓｐｌａｔｚｅ（Ｍａｔｅｒｉａ－－ａｇｅｒ，Ｍａｎｎｓｃｈａｆｔｓｂａｒａｃｋｅｎ，Ｌａｇｅｒｕｎｇｗａｓｓｅｒｇｅｆａｈｒｄｅｎｄｅｒ
Ｓｔｏｆｆｅ，ＢｅｔａｎｋｕｎｇｖｏｎＢａｕｍａｓｃｈｉｎｅｎｅｔｃ．）ｓｏｗｉｅｄｉｅｇｅｗａｓｓｅｒｓｃｈｕｔｚｋｏｎｆｏｒｍｅＥｎｔｗａｓｓｅｒｕｎｇ
ｄｅｒＢａｕｓｔｅｌ－ｅｇｅｍａｓｓＳ１Ａ－Ｅｍｐｆｅｈｌｕｎｇ４３「

　

ｂｚｗ．ｄｅｍ ＺＵＤＫ－Ｍｅｒｋｂｌａｔｔ《Ｅｎｔｗａｓｓｅｒｕｎｇｖｏｎ
Ｂａｕｓｔｅｌｌｅｎ》ｄａｒｚｕｓｔｅ１１ｅｎ（ｓｉｅｈｅＭｅｒｋｂ－ａｔｔｅｒｕｎｔｅｒｗｗｗ．ｕｍｗｅ１ｔ－ｚｅｎｔｒａーｓｃｈｗｅｉｚ．ｃｈ）．ＥｓｄＵｒｆｅｎ
ｎｕｒｇｕｔｇｅｗａｒｔｅｔｅｕｎｄｖｏｍ Ｕｎｔｅｒｎｅｈｍｅｒｋｏｎｔｒｏ＝ｉｅｒｔｅＭａｓｃｈｉｎｅｎ（ｂｅｓ。ｎｄｅｒｓＨｙｄｒａｕーｉｋｏｌｓｙｓ－
ｔｅｍ）ｅｉｎｇｅｓｅｔｚｔｗｅｒｄｅｎ，
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２Ｗａｌｄ（ＧＳ
４０１，ＨａｍｍｅｒＲｅｔｅｘＡＧ，２２０ｍ

２
；Ｇｓ４９６，３０８２，３０８３，３１９８，Ｋａｎｔｏｎｚｕｇ，１

’５８０ｍ
２
；Ｇｓ５３３，

ｍ′ａｌｄｇｅｎｏｓｓｅｎｓＣｈａｆｔＳｔａｄｔｌｉＣｈａｍ，１
１０９ｏｍ
２
；ＧＳ２２１５，ＫｏｒｐｏｒａｔｉｏｎＨｏｎｅｎｂｅｒｇ，３０ｍ

２
；ＧＳ

２２２４，ＭａｒｉａＴｈｅｒｅｓｉａＲｕｔｔｉｍａｎｎ，３
１８２０ｍ

２
；Ｇｓ２２３０，Ａ１ｂｅｒｔ・ｗｉｄｍｅｒ，２０ｍ

２
ｕｎｄＧＳ２２４０，Ｕｒ－

ｂａｎＢａｕｍｇａｒｔｎｅｒ，２０ｍ
２
，ａ＝ｅｉｎｄｅｒＧｅｍｅｉｎｄｅＣｈａｍ ｓｏｗｉｅａｕｆＧＳ「４７８，ＫｏｒｐｏｒａｔｉｏｎＨＵｎｅｎ－

ｂｅｒｇ，９８０ｍ
２
ｕｎｄＧｓ「４８９，ＪａｋｏｂＧｒｏｂＥｒｂｅｎ，７０ｍ

２
，ｂｅｉｄｅｉｎｄｅｒＧｅｍｅｉｎｄｅＨｕｎｅｎｂｅｒｇ）ｇｅ－

ｍａｓｓＢｅｉｌａｇｅｎ２，３，４，５，６ｕｎｄ７ｚｕｍ Ｕｂｅｒｓｉｃｈｔｓｐｌａｎｌ：「０ーｏｏｏｖｏｍ３０．Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ２０１４ｅｒｔｅｉｌｔ
ＤｉｅＲｏｄｕｎｇｓｂｅｗｉ＝ｉｇｕｎｇｇｉｌｔｂｉｓｚｕｍ３１．Ｄｅｚｅｍｂｅｒ２０２３，ＤｉｅＥｒｓａｔｚａｕｆｆｏｒｓｔｕｎｇｖｏｎ３１９３０ｍ

２

ＷａｌｄａｕｆＧＳ１７１２ｉｎｄｅｒＧｅｍｅｉｎｄｅＭｅｎｚｉｎｇｅｎ（Ｓｃｈｗｅｒｐｕｎｋｔｓ－Ｋ０ｏｒｄｉｎａｔｅ６８５０９９／２２３６０１），
ｄｉｅＹｖｉｅｄｅｒａｕｆｆｏｒｓｔｕｎｇＶｏｎ６－７８０ｍ

２、ＷａｌｄａｕｆＧＳ４０「，４９６，５３３，２２１５，２２２４，２２３０，２２４０，
３０８２，３０８３ｕｎｄ３１９８ｉｎｄｅｒＧｅｍｅｉｎｄｅＣｈａｍ ｕｎｄｌｆｏ５０ ｍ

２
ａｕｆＧｓ１４７８ｕｎｄ１４８９ｉｎｄｅｒＧｅ－

ｍｅｉｎｄｅ Ｈｕｎｅｎｂｅｒｇ，ｍｕｓｓｅｎｂｉｓｓｐａｔｅｓｔｅｎｓａｍ３１．Ｄｅｚｅｍｂｅｒ２０２３ａｕｓｇｅｆｏｈｒｔｓｅｉｎ，ｇｅｍａｓｓ
Ｂｅｉｌａｇｅｎ２，３，４，５，６ｕｎｄ７ｚｕｍ Ｕｂｅｒｓｉｃｈｔｓｐｌａｎｌ：１０１００ＯＶ０ｍ３０．Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ２０１４．ＤｉｅＲｏ－
ｄｕｎｇｓｂｅｗｉｌｌｉｇｕｎｇｉｓｔａｎｆｏｌｇｅｎｄｅＡｕｆ１ａｇｅｎｇｅｂｕｎｄｅｎ：

４．３．「

　

ＤｉｅｓｃｈｕｔｚｍａｓｓｎａｈｍｅｎｂｅｔｒｅｆｆｅｎｄｄｉｅＡｎｌｉｅｇｅｎｄｅｓｍ／ａｌｄｓｗａｈｒｅｎｄｄｅｒＢａｕｐｈａｓｅｓｉｎｄ

ｇｅｍａｓｓＵｍｗｅーｔｖｅｒｔｒａｇｌｉｃｈｋｅｉｔｓｂｅｒｉｃｈｔｖｏｍ３０．Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ２０１４（Ｓ．「２６ｕｎｄｓ．「２７）ｕｍｚｕｓｅｔ－
Ｚｅｎ．

４．３．２

　

Ｄｉｅ ＥｒｓａｔｚｍａｓｓｎａｈｍｅｎｂｅｔｒｅｆｆｅｎｄｄｉｅＡｎｌｉｅｇｅｎｄｅｓ撚／ａｌｄｓｓｉｎｄｇｅｍａｓｓＵｍＷｅｌｔｖｅｒｔｒａｇ－
１ｉｃｈｋｅｉｔｓｂｅｒｉｃｈｔｖｏｍ ３０．Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ２０「４（Ｓ，１２８ｂｉｓｓ．１３０）ｄｕｒｃｈｚｕｆｕｈｒｅｎ．１ｎｓｂｅｓｏｎｄｅｒｅｉｓｔ
ｅｉｎＤｅｔａｉーｐｒｏｉｅｋｔｆｏｒｄｉｅ ＷｉｅｄｅｒｂｅｓｔｏｃｋｕｎｇｕｎｄｄｉｅＥｒｓａｔｚａｕｆｆｏｒｓｔｕｎｇＺｕｅｒａｒｂｅｉｔｅｎ．

４．３．３

　

Ｂｅｉｍ Ｓｉｃｋｅｒ－ｕｎｄ ＤｒａｉｎａｇｅｗａｓｓｅｒｓｉｎｄｄｉｅＺｕｅｎｔｗａｓｓｅｒｎｄｅｎＦ１ａｃｈｅｎ，ｄｉｅ帆／ａｓｓｅｒｑｕａｌｉ－
ｔａｔｕｎｄｄｅｒい′ａｓｓｅｒａｎｆａ＝ｉｎｅｉｎｅｍ ｅｒｇａｎｚｅｎｄｅｎＢｅｒｉｃｈｔａｕｆｚｕｚｅｉｇｅｎｕｎｄｄｅｒｋａｎｔｏｎａ１ｅｎＦａｃｈ－
ｓｔｅｌ１ｅｚｕｒＳｔｅｌｌｕｎｇｎａｈｍｅＺｕｋｏｍｍｅｎＺｕｌａｓｓｅｎ．Ｆａ＝ｓｄａｓＳｉｃｋｅｒ‐ｕｎｄ Ｄｒａｉｎａｇｅｗａｓｓｅｒｅｉｎｅｈｏ－
ｈｅｃｈｅｍｉｓｃｈｅＢｅｌａｓｔｕｎｇａｕｆｗｅｉｓｅｎｓｏｌｌｔｅ，ｓｉｎｄｚｕｓａｔｚ１ｉｃｈｄｉｅ ＭａｓｓｎａｈｍｅｎｚｕｒＶｅｒｈｉｎｄｅｒｕｎｇ
ｂｅｚｉｅｈｕｎｇｓｗｅｉｓｅｚｕｒＢｅｇｒｅｎｚｕｎｇｄｅｒＢｅ－ａｓｔｕｎｇｉｎｄｅｎＶｏｒｆｌｕｔｅｒｎｄａｒＺｕｓｔｅｌ－ｅｎ．

４．３．４

　

ＤｉｅＮａｃｈｔｅｉｌｅｕｎｄＲｉｓｉｋｅｎ，ｄｉｅｄｕｒｃｈｄｉｅＮａｈｅＺｕｍ ｍ／ａｌｄｅｎｔｓｔｅｈｅｎｋｏｎｎｅｎ，ｓｉｎｄｄｕｒｃｈ
ｄｉｅＢａｕｈｅｒｒｓｃｈａｆｔｉｎＫａｕｆｚｕｎｅｈｍｅｎ．ＥｓｂｅｓｔｅｈｔｋｅｉｎＡｎｓｐｒｕｃｈａｕｆＺｕｒｏｃｋｓｅｔｚｕｎｇｏｄｅｒＮｉｅ－
ｄｅｒｈａ－ｔｕｎｇｄｅｓ帆′ａｌｄｓ，

４．３．５

　

ＤｉｅｄｅｆｉｎｉｔｉｖｅｎＲｏｄｕｎｇｓｆｌａｃｈｅｎｓｏｗｉｅｄｉｅｄａｍｉｔｖｅｒｂｕｎｄｅｎｅｎＥｒｓａｔｚａｕｆｆｏｒｓｔｕｎｇｓｆｌａｃｈｅｎ
ｓｉｎｄｄｅｍ ＡｍｔｆＵｒＷａｌｄｕｎｄ Ｗｉ１ｄ（ｄａｎｉｅー，ｎｕｓｓｂａｕｍｅｒ＠Ｚｇ，ｃｈ）ａｌｓｇｅｏｒｅｆｅｒｅｎＺｉｅｒｔｅｄｉｇｉｔａｌｅＤａ－
ｔｅｉｅｎｉｍ Ｆｏｒｍａｔｓｈｐ，ｄｇｎ，ｄｗｇｏｄｅｒｄｘｆｅｉｎＺｕｒｅｉｃｈｅｎ，



Ｓｅｉｔｅ３１／３４

４．４

　　

ＤａｓＡｍｔｆｕｒ、対ａｌｄｕｎｄＷｉｌｄｖｅｒｆＵｑｔ：

Ｄｅｍ ＴｉｅｆｂａｕａｍｔｄｅｓＫａｎｔｏｎｓＺｕｇ，Ａａｂａｃｈｓｔｒａｓｓｅ５，６３００Ｚｕｇ，Ｗｉｒｄｉｍ Ｚｕｓａｍｍｅｎｈａｎｇｍｉｔ
ｄｅｒ「ｒＩＳｔｒａｓｓｅｎｐｒｏｊｅｋｔＵｒ．ｎｆａｈｒｕｎｇＣｈａｒ． 日ｕｎｅｎｂｅｒｇ（ＵＣＨ）ｄｉｅｆｉｓｃｈｅｒｅｉｒｅＣｈｔ－ｉＣｈｅＢｅｖｍーｉｇｕｎｇ
ｚｕｒＡｕｓｆｕｈｒｕｎｇｄｅｒＥｉｎｇｒｉｆｆｅｉｎｄｉｅＬｏｒｚｅ，ｄａｓ帆／ａｓｅｎｂａｃｈーｉｕｎｄｄｅｎＤｅｒＳｂａｃｈｅｒｔｅｉｌｔ．Ｅｓｇｅｌｔｅｎ
ｄｉｅｆｏｌｇｅｎｄｅｎＢｅｄｌｎｇｕｎｇｅｎｕｎｄＡｕｆｌａｇｅｎ：

４．４．Ｉ

　

ＤａｓＷａｓｓｅｒｖｅｒｓｃｈｒｌｒｌｕｔｚｕｎｇｓｒｉｓｉｋｏ（ｄｕｒｃｈＴｒｅｉｂｓｔｏｆｆｅ，Ｂａｕｓｔｏｆｆｅ，＼／ｅｒｂｒｅｎｎｕｎｇｓｒロｃｋｓｔａｎ－
ｄｅ，Ｆａｋａｌｓｔｏｆｆｅ，Ｂｉｌｇｅｎｗａｓｓｅｒ，Ｆａｒｂｌｏｓｕｎｇｅｎ，Ｋ０ｒｒｏｓｉｏｎｓｐｒｏｄｕｋｔｅ，Ａｂｆａｌｌｅｅｔｃ．）ｒｌｒｌｕｓｓｗａｈｒｅｎｄ

ｄｅｒＢａｕｐｈａｓｅｄｕｒｃｈｇｅｅｉｇｎｅｔｅ ＭａｓｓｎａｈｍｅｎａｕｆｅｉｎＭｉｎｉｍｕｍ ｂｅｓｃｈｒａｎｋｔｗｅｒｄｅｎ．Ｄｉｅｅｎｔ－

ｓｐｒｅｃｈｅｎｄｅｏｒｉｅｎｔｉｅ「ｕｎｇｄｅｒｍｉｔｄｅｍ ＢａｕｂｅａｕｆｔｒａｇｔｅｎＵｎｔｅｒｎｅｈｍｅｎｕｎｄ Ｐｅｒｓｏｎｅｎｏｂーｉｅｇｔ
ｄｅｍ Ｇｅｓｕｃｈｓｔｅ＝ｅｒ．

４．４．２

　

ＢｅｉＡｒｂｅｉｔｅｎｉｍｏｄｅｒａｍ 肌／ａｓｓｅｒｉｓｔｍｉｔｄｅｍｚｕｓｔａｎｄｉｇｅｎＦｉｓｃｈｅｒｅｉａｕｆＳｅｈｅｒｓＰａｔｅｓｔｅｎｓ

ｚｅｈｎＴａｇｅｖｏｒＢａｕｂｅｇｉｎｎＡｒｔｕｎｄＵｍｆａｎｇｅｌｎｅｒＢａｕｓｔｅｌｌｅｎａｂｆｉｓｃｈｕｎｇｚｕｐｒＵｆｅｎｕｎｄｚｕｏｒｇａｎｉ－
ｓｉｅｒｅｎ．ＤｉｅＫｏｓｔｅｎｄｅｒＡｂｆｉｓｃｈｕｎｇ ｗｅｒｄｅｎｎｉｃｈｔｉｎＲｅｃｈｎｕｎｇｇｅｓｔｅｌｌｔ．

４．４．３ ＷａｈｒｅｎｄｄｅｒＢａｕｐｈａｓｅｎｍｕｓｓｄｉｅＢｅｅｉｎｔｒａｃｈｔｉｇｕｎｇｄｅｒｉｅｗｅｉｌｉｇｔａｎｇｉｅｒｔｅｎ Ｇｅｗａｓｓｅｒ
ｄｕｒｃｈａｂｇｅｓｃｈｗｅｍｍｔｅＦｅｉｎｓｅｄｉｍｅｎｔｅ（Ｔｒｕｂｕｎｇ）ｄｕｒｃｈｇｅｅｉｇｎｅｔｅＭａｓｓｎａｈｍｅｎ（ｚｕｍ Ｂｅｉｓｐｉｅ－

Ｗａｓｓｅｒ－ＢｙｐａｓｓｕｍｄｅｎＢａｕｂｅｒｅｉｃｈ）ｖｅｒｈｉｎｄｅｒｔｒｅｓｐｅｋｔｉｖｅｇｅｍｉｎｄｅｒｔｗｅｒｄｅｎ．

４４．４ ＤｉｅＡｒｂｅｉｔｅｎａｍ ＢａｃｈｓｉｎｄｎｕｒａｕｓｓｅｒｈａｌｂｄｅｒＦｏｒｅ＝ｅｎｓｃｈｏｎｚｅｉｔ（ＳｃｈｏｎｚｅｉｔｖｏｎＡｎｆａｎｇ
ｏｋｔｏｂｅｒｂｉｓＥｎｄｅＡｐｒｉ１）ｚｕｌａｓｓｉｇ．ＮｏｔｗｅｎｄｉｇｅＡｂｗｅｌｃｈｕｎｇｅｎｍｕｓｓｅｎｖｏｒＢｅｇｉｎｎｄｅｒＳｃｈｏｎｚｅｉｔ

ｍｉｔｄｅｒＦｉｓｃｈｅｒｅｉａｕｆｓｉｃｈｔｖｅｒｅｉｎｂａｒｔＷｅｒｄｅｎ．

４．４．５

　

ＤｉｅｇｅＰ１ａｎｔｅＷｉｌｄｔｉｅｒｇａｎｇｉｇｅＧｅｓｔａｌｔｕｎｇｄｅｓＤｕｒｃｈｌａｓｓｅｓ蛾／ａｓｅｎｂ芸ｃｈｌｉＳＯＷｉｅｄｉｅＶｅｒ－
ｎｅｔｚｕｎｇｓｅｌｅｍｅｎｔｅｓｉｎｄｇｅｍａｓｓｐｌａｎｇｒｕｎｄｌａｇｅｎｚｕｒｅａｌｉｓｉｅｒｅｎ．

４．４．６ Ａ１ｓｏｋｏｌｏｇｉｓｃｈｅＡｕｆｗｅｒｔｕｎｇｓｍａｓｓｎａｈｍｅｎｓｉｎｄｕｍｄｅｎｇｅｐーａｎｔｅｎＰｆｅｌｌｅｒｉｎｄｅｒＬｏｒｚｅ

（ＬｏｒｚｅｎｔａーｂｒＱｃｋｅ３），ｄ．ｈ．ａｕｆｅｉｎｅｒＳｔｒｅｃｋｅｖｏｎｉｅｒｕｎｄｌｏｏｍｆｌｕｓｓａｕｆ－ｕｎｄａｂｗａｒｔｓ，ａｎｍｉｎ－
ｄｅｓｔｅｎｓ３ｂｉｓ４Ｓｔｅ＝ｅｎＲａｕｂｂａｕｍｅｏｄｅｒＡｎｓａｍｍｌｕｎｇｅｎｖｏｎ ｍｅｈｒｅｒｅｎ漁′ｕｒｚｅｌｓｔｏｃｋｅｎｚｕｒｎａ－
ｔｕｒｎａｈｅｎｓｔｒｕｋｔｕｒｉｅｒｕｎｇｄｅｒｓｏｈーｅｅｉｎｚｕｂｒｉｎｇｅｎ．ＤｉｅｇｅｎａｕｅｎＳｔａｎｄｏｒｔｅｓｏ＝ｅｎｚｕｓａｍｍｅｎ ｍｉｔ

ｄｅｒＦｉｓｃｈｅｒｅｉａｕｆｓｉｃｈｔｓｏＷｉｅｄｅｍ Ｔｉｅｆｂａｕａｍｔ，Ａｂｔｅｉｌｕｎｇい／ａｓｓｅｒｂａｕｕｎｄｂａｕｌｉｃｈｅｒＧｅｗａｓｓｅｒ－

ｓｃｈｕｔｚ，ｆｅｓｔｇｅｌｅｇｔｗｅｒｄｅｎ．

４，４．７ 肌／為ｈｒｅｎｄｄｅｒＢａｕａｕｓｆｕｈｒｕｎｇｓｉｎｄｄｉｅｔｅｃｈｎｉＳｃｈｅｎＥｉｎｇｒｉｆｆｅ，ｄｉｅｉｍｌｎｔｅｒｅｓＳｅｄｅｒＦｉｓｃｈｅ－
ｒｅｉｓｔｅｈｅｎ，ｖｏｒｏｒｔｍｉｔｄｅｒＦｉｓｃｈｅｒｅｉａｕｆｓｉｃｈｔａｂｚｕｓｐｒｅｃｈｅｎ．

４．５

　　

ＤａｓＴｉｅｆｂａｕａｍｔｖｅｒｆｕｑｔ：

Ｄｅｍ Ｅｉｎ－ｅｉｔｅｎｖｏｎｕｎｖｅｒｓＣｈｍｕｔｚｔｅｍ ＡｂｗａｓｓｅｒｉｎｄｉｅＶｏｒｆｌｕｔｅｒ：Ｄｅｒｓｂａｃｈ，臥′ａｓｅｎｂａＣｈｌｉｕｎｄ

Ｔｅｕｆーｉｂａｃｈｗｉｒｄｚｕｇｅｓｔｉｍｍｔ．



Ｓｅｉｔｅ３２／３４

５．

　　

Ｅｒ６ｆｆｎｕｎｇｖｏｎ ｗｅｉｔｅｒｅｎＥｎｔｓｃｈｅｉｄｅｎ

～ｉｔｄｉｅＳｅｍ ＢｅＳＣｈｌｕＳＳｗｅｒｄｅｎｆｏーｇｅｎｄｅＮｅｂｅｎｂｅｗｉｌｌｉｇｕｎｇｅｎｅｒｂｆｆｎｅｔ：

５１

　　

ＢｕｎｄｅｓａｍｔｆＱｒＳｔｒａｓｓｅｎＡＳＴＲＡ，Ｂｅｒｎ

Ｂｅｗｉ＝ｉｇｕｎｇＺｕｒｂａｕｌｉｃｈｅｎＵｍｇｅＳｔａ－ｔｕｎｇｉｍ ＢｅｒｅｉｃｈＶｏｎＮａｔｉｏｎａＩＳｔｒａＳｓｅｎｉ．Ｓ．Ｖ，Ａｒｔ．４
ｉ．Ｖ．ｍ．Ａｒｔ．３０ＮＳＶＳＯＷｉｅＮｕｔＺｕｎｇｄｅＳＴｅｒｒａｉｎＳｉｍ ＥｉｇｅｎｔｕｍｄｅｒＮａｔｉｏｎａＩＳｔｒａＳＳｅｉ．Ｓ．Ｖ
ＮＳＶＶ０ｍ６．Ｊｕｎｉ２０「７（Ｂｅｉ－ａｇｅ５）．

５‐２

　　

Ｇｅｖｖ台ｈｒｕｎｑＶｏｎＥｒｌｅｉＣｈｔｅｒｕｎｑｅｎｉｒｎＳｉｎｎｅｄｅｒＬａｒｎｎｓｃｈｕｔｚーＶｅｒｏｒｄｎｕｎｑ

５２．Ｉ

　

Ｂａｕｄｉｒｅｋｔｉ。ｎｓｂｅＳｃｈｌｕｓｓｖｏｍｌ９，Ｄｅｚｅｍｂｅｒ２０１７
ＵｍｆａｈｒｕｎｇＣｈａｍ‐Ｈｏｎｅｎｂｅｒｇ，Ｌａｒｍ－Ｔｅｉｌａｂｓｃｈｎｉｔｔ４，Ｈｕｎｅｎｂｅｒｇ，Ｃｈａｍｅｒｓｔｒａｓｓｅ（Ｋａｎｔｏｎｓ‐
ｓｔｒａｓｓｅＣ）｝Ｗａｒｔｓｔｒａｓｓｅ／ＭｏｏｓｍａｔｔｓｔｒａｓｓｅｂｉｓＵＣＨＫｎｏｔｅｎＳｃｈｌａｔｔ（４．１）ｕｎｄｓｔ．Ｗｏ１ｆｇａｎｇ‐
Ｓｔｒａｓｓｅｂｉｓ Ｗａｒｔｓｔｒａｓｓｅ／Ｍｏｏｓｍａｔｔｓｔｒａｓｓｅ（４，２），（Ｂｅｉｌａｇｅ６）

５．２・２

　

Ｂａｕｄｉｒｅｋｔｉ。ｎＳｂｅｓｃｈ１ｕｓｓｖｏｎｎｌ９，Ｄｅｚｅｒｌｒ．ｂｅｒ２０１７
ＵｍｆａｈｒｕｎｇＣｈａｍ‐Ｈｕｎｅｎｂｅｒｇ，Ｌａｒｍ－Ｔｅｉｌａｂｓｃｈｎｉｔｔ５．「，Ｈｏｎｅｎｂｅｒｇ，Ｈｏｎｅｎｂｅｒｇｅｒｓｔｒａｓｓｅ（Ｋａｎ－
ｔｏｎｓｓｔｒａｓｓｅＣ），ＵＣＨ－ＫｎｏｔｅｎＳｃｈｌａｔｔｂｉｓＥｉｃｈｍａｔｔｓｔｒａｓｓｅ，（Ｂｅｉ－ａｇｅ７）

５．２．３

　

ＢｅｓｃｈｌｕｓｓｄｅｓＧｅｍｅｉｎｄｅｒａｔｓＨｏｎｅｎｂｅｒｇｖｏｍ５．Ｄｅｚｅｍｂｅｒ２０１７
ＵｍｆａｈｒｕｎｇＣｈａｍ‐Ｈｏｎｅｎｂｅｒｇ，Ｌａｒｍ－Ｔｅｉｌａｂｓｃｈｎｉｔｔ５．２，Ｈｏｎｅｎｂｅｒｇ，Ｅｉｃｈｍａｔｔｓｔｒａｓｓｅ（Ｇｅｍｅｉｎ－
ｄｅｓｔｒａｓｓｅ），（Ｂｅｉーａｇｅ８）

５．２．４

　

ＢｅｓｃｈｌｕｓｓｄｅｓＧｅｍｅｉｎｄｅｒａｔｓＣｈａｍｖｏｍ ５．Ｄｅｚｅｍｂｅｒ２０１７
ＵｍｆａｈｒｕｎｇＣｈａｍ－Ｈｏｎｅｎｂｅｒｇ，Ｌａｒｍ－Ｔｅｉ１ａｂｓｃｈｎｉｔｔ５．４，Ｃｈａｍ，Ｅｉｃｈｍａｔｔｓｔｒａｓｓｅ（Ｇｅｍｅｉｎ－
ｄｅｓｔｒａｓｓｅ），（Ｂｅｉｌａｇｅ９）

５．２．５

　

Ｂａｕｄｉｒｅｋｔｉｏｎｓｂｅｓｃｈｌｕｓｓｖｏｍｌ９．Ｄｅｚｅｍｂｅｒ２０「７
ＵｍｆａｈｒｕｎｇＣｈａｍ一日ｔｉｎｅｎｂｅｒｇ，Ｌａｒｍ－Ｔｅｉｌａｂｓｃｈｎｉｔｔ７，Ｃｈａｍ，ＫａｎｔｏｎｓＳｔｒａＳＳｅＵＣＨ，ＡｂＳｃｈｎｉｔｔＢ，
（Ｂｅｉｌａｇｅ「０）

５．２．６

　

Ｂａｕｄｉｒｅｋｔｉｏｎｓｂｅｓｃｈ１ｕｓｓｖｏｒｌｒ「１９．Ｄｅｚｅｍｂｅｒ２０「７
ＵｍｆａｈｒｕｎｇＣｈａｍ一Ｈｏｎｅｎｂｅｒｇ，Ｌａｒｍ－Ｔｅｉｌａｂｓｃｈｎｉｔｔ８，Ｃｈａｍ，Ｋｎｏｎａｕｅｒｓｔｒａｓｓｅ ａｎｔｏｎｓｓｔｒａｓＳｅ
３８２）ＳｃｈｌｕｅｃｈｔｓｔｒａｓｓｅｂｉｓＵＣＨ（８．１）ｕｎｄＵｎｔｅｒｆｏｈｒｕｎｇｄｅｒＮ４ｂｉｓＵｎｔｅｒｍｏｈｌｅｓｔｒａｓｓｅＵＣＨ，
ＡｂｓｃｈｎｉｔｔＢ，（Ｂｅｉｌａｇｅｌｌ）

６． Ｆｏｒｍｅｌ１ｅｓ

６‐Ｉ

　　

Ｎａｃｈｓ２４Ａｂｓ．イＶｅｒｗａｌｔｕｎｇｓｒｅＣｈｔｓｐｆｌｅｇｅｇｅｓｅｔｚｖ。ｍｌ．Ａｐｒｉｌｌ９７６（ＶＲＧ；ＢＧＳ１６２．イ）
ｂｅｌａｓｔｅｔｄｉｅｅｎｔｓｃｈｅｉｄｅｎｄｅＢｅｈｏｒｄｅｄｅｍ Ｇｅｍｅｉｎｗｅｓｅｎ，ｄｅｍ ｓｉｅａｎｇｅｈｏｒｔ，ｋｅｉｎｅＫｏｓｔｅｎ．Ｄｅｍ
Ｔｉｅｆｂａｕａｍｔｗｅｒｄｅｎｄｅｓｈａーｂｇｅｓｔｏｔｚｔａｕｆｓ２４Ａｂｓ．イＶＲＧｋｅｉｎｅｖｅｒｆａｈｒｅｎｓｋｏＳｔｅｎａｕｆｅｒｌｅｇｔ，

６．２

　　

ＧｅｇｅｎｄｉｅｓｅｎＢｅｓｃｈｌｕｓｓｋａｎｎｉｎｎｅｒｔ３０ＴａｇｅｎａｂｄｅｒｅｒｓｔｅｎＰｕｂｌｉｋａｔｉｏｎｉｍ Ａｍｔｓｂ－ａｔｔ
ｂｅｉｍ ＶｅｒｗａーｔｕｎｇｓｇｅｒｉｃｈｔｄｅｓＫａｎｔｏｎｓＺｕｇ，Ｐｏｓｔｆａｃｈ，６３０１Ｚｕｇ，ｖｅｒｗａｌｔｕｎｇｓｇｅｒｉｃｈｔｓｂｅ－
ｓｃｈｗｅｒｄｅｅｒｈｏｂｅｎｗｅｒｄｅｎ．ＤｉｅＢｅｓｃｈｗｅｒｄｅｓｃｈｒｉｆｔｍｕｓｓｅｉｎｅｎＡｎｔｒａｇｕｎｄｅｉｎｅＢｅｇｒｏｎｄｕｎｇ
ｅｎｔｈａｌｔｅｎ．ＤｅｒａｎｇｅｆｏｃｈｔｅｎｅＢｅｓｃｈｌｕｓｓｉｓｔｂｅｉｚｕｆｕｇｅｎｏｄｅｒｇｅｎａｕｚｕｂｅｚｅｉｃｈｎｅｎ．ＤｉｅＢｅｗｅｉｓ－
ｍｉｔｔｅーｓｉｎｄｚｕｎｅｎｎｅｎｕｎｄｓｏｗｅｉｔｍｏｇーｉｃｈｂｅｉｚｕｆｕｇｅｎ．

４４ＮＳＧ

ｖ．Ａｒｔ．２９



Ｓｅｉｔｅ３３／３４

６．３

　　

ＤａｓＴｉｅｆｂａｕａｍｔｐｕｂｌｉｚｉｅｒｔｄａｓＤｉｓｐｏｓｉｔｉｖｄｉｅｓｅｓＢｅｓｃｈｌｕｓｓｅｓｏｈｎｅＡｕｆ－ａｇｅｎｕｎｄｏｈｎｅ
Ｚｉｆｆ．６．３，６．４ｕｎｄ６，５ｚｗｅｉｍａｌｉｍ Ａｍｔｓｂｌａｔｔ．ＥｓｌｅｇｔｄｅｎＢｅｓｃｈｌｕｓｓ，ｄｅｎＵｍｗｅｌｔｖｅ「ｔｒａｇｌｉｃｈｋｅｉｔｓ－
ｂｅｒｉｃｈｔ，ｄｉｅＢｅｕｒｔｅｉｌｕｎｇｄｅｓＵｍｗｅーｔｖｅｒｔｒａｇｌｉｃｈｋｅｉｔｓｂｅｒｉｃｈｔｓｓｏｗｉｅｏｒｉｅｎｔｉｅｒｕｎｇｓｈａ－ｂｅ「ｄａｓｐｒｏ－
ｉｅｋｔｄｏｓｓｉｅｒｓａｕｓｄｅｒｏｆｆｅｎｔｌｉｃｈｅｎＡｕｆｌａｇｅｖｏｍ５．Ｊｕｎｉｂｉｓ６．Ｊｕーｉ２０１５ａｕｆｄｅｎＧｅｍｅｉｎｄｅｋａｎｚ－
ーｅｉｅｎＣｈａｍ，Ｈｏｎｅｎｂｅｒｇ，Ｍｅｎｚｉｎｇｅｎｕｎｄｂｅｉｍ ＴｉｅｆｂａｕａｍｔｄｅｓＫａｎｔｏｎｓＺｕｇＷａｈｒｅｎｄ３０Ｔａｇｅｎ
ｓｅｉｔｄｅｒｅｒｓｔｅｎＰｕｂｌｉｋａｔｉｏｎｏｆｆｅｎｔｌｉｃｈａｕｆ．Ｅｉｎｋｏｍｐｌｅｔｔｅｓ ＤｏｓｓｉｅｒａｕｓｄｅｒｏｆｆｅｎｔｌｉｃｈｅｎＰーａｎａｕｆ－
ーａｇｅｌｉｅｇｔｂｅｉｍ ＴｉｅｆｂａｕａｍｔｄｅｓＫａｎｔｏｎｓＺｕ９６ｆｆｅｎｔｌｉｃｈａｕｆ．

６．４

　　

ＭｉｔｔｅｉｌｕｎｇｅｉｎｇｅｓｃｈｒｉｅｂｅｎｓａｍｔＢｅｉｌａｇｅｎａｎ：

　　　

‐

　　　

ＧｅｍｅｉｎｄｅｒａｔＣｈａｍ，Ｍａｎｄｅｌｈｏｆ，６３３０Ｃｈａｍ

　　　　　　

ＧｅｍｅｉｎｄｅｒａｔＨｏｎｅｎｂｅｒｇ，Ｃｈａｍｅｒｓｔｒａｓｓｅｌｌ，６３３１Ｈｏｎｅｎｂｅｒ９

　　　　　　　

ＧｅｍｅｉｎｄｅｒａｔＭｅｎｚｉｎｇｅｎ，Ｒａｔｈａｕｓ，Ｐｏｓｔｆａｃｈ９９，６３１３Ｍｅｎｚｉｎｇｅｎ

　　　　　　　

ＢｕｎｄｅｓａｍｔｆｏｒＳｔｒａｓｓｅｎＡＳＴＲＡ，ＦｉｌｉａｌｅＺｏｆｉｎｇｅｎ，３００３Ｂｅｒｎ

　　　　　　

ＳｗｉｓｓｇｒｉｄＡＧ，い／ｅｒｋｓｔｒａｓＳｅ１２，５０８０Ｌａｕｆｅｎｂｕｒ９

　　　　　　

ＥｉｎｓｐｒｅｃｈｅｒｉｎｎｅｎｕｎｄＥｉｎｓｐｒｅｃｈｅｒ

　　　　　　

ｓｃｈａｔｚｕｎｇｓｋｏｍｍｉｓｓｉｏｎ

　　　　　　

Ｂｅｔ「ｏｆｆｅｎｅ ＧｒｕｎｄｅｉｇｅｎｔＵｍｅｒｉｎｎｅｎｕｎｄＧｒｕｎｄｅｉｇｅｎｔｏｍｅｒ

６．５

　　

ＫｏｐｉｅｓａｍｔＢｅｉｌａｇｅｎａｎ：

　　　

－

　　　

Ｓｉｃｈｅｒｈｅｉｔｓｄｉｒｅｋｔｉｏｎ

　　　　　　　　　

Ｄｉｒｅｋｔｉｏｎｄｅｓｌｎｎｅｒｎ

　　　　　　

Ｂａｕｄｉｒｅｋｔｉｏｎ

　　　　　　

Ｂａｕｄｉｒｅｋｔｉｏｎ，ＬｅｉｔｅｒＦａｃｈｓｔｅｌｌｅＬａｎｄｅｒｗｅｒｂ／ｌｍｍｏｂｉｌｉｅｎｇｅｓｃｈａｆｔｅ

　　　　　

ＡｍｔｆｏｒＲａｕｍｐｌａｎｕｎｇ（２Ｅｘｅｍｐｌａｒｅ）

　　　　　　

ＡｍｔｆｏｒＵｍｗｅｌｔｓｃｈｕｔｚ

　　　　　　

Ｔｉｅｆｂａｕａｍｔ，Ａｂｔｅｉｌｕｎ９Ｋｕｎｓｔｂａｕｔｅｎ

　　　　　　

Ｔｉｅｆｂａｕａｍｔ，Ａｂｔｅｉｌｕｎｇｓｔｒａｓｓｅｎｂａｕ

　　　　　　

Ｔｉｅｆｂａｕａｍｔ，Ａｂｔｅｉ１ｕｎｇＳｔｒａｓｓｅｎｕｎｔｅｒｈａｌｔ

　　　　　　

Ｔｉｅｆｂａｕａｍｔ，ＡｂｔｅｉｌｕｎｇＶｅｒｋｅｈｒｓｔｅｃｈｎｉｋｕｎｄＢａｕｐｏｌｉｚｅｉ

　　　　　　

Ｔｉｅｆｂａｕａｍｔ，Ａｂｔｅｉｌｕｎｇ汎′ａｓｓｅｒｂａｕ

　　　　　

Ｔｉｅｆｂａｕａｍｔ，Ｓｅｋｒｅｔａｒｉａｔ（ｏｈｎｅＢｅｉｌａｇｅｎ）

Ｚｕｇ，１９．Ｄｅｚｅｍｂｅｒ２０１７

ＲｅｇｉｅｒｕｎｇｓｒａｔｄｅｓＫａｎｔｏｎｓＺｕｇ

　

　

　　 　　　　　　
ＭａｎｕｅｌａＶＶｅｉｃｈｅｌｔ－Ｐｉｃａｒｄ

ＦｒａｕＬａｎｄａｒｌｒｌｍａｎｎ

　　　　Ｔｏｂｉａｓ Ｍｏｓｅｒ

Ｌａｎｄｓｃｈｒｅｉｂｅｒ



Ｓｅｉｔｅ３４／３４

Ｂｅｉ１ａｇｅｎｖｅｒｚｅｉｃｈｎｉｓ：

Ｂｅｉｌａｇｅ「： ＢｅｒｅｉｎｉｇｔｅｓＢａｕｐｒｏｉｅｋｔＢａｕｌｉｎｉｅｎｖｏｍ３「，ｏｋｔｏｂｅｒ２０１７
Ｂｅｉーａｇｅ２：

　

ＢｅｕｒｔｅｉｌｕｎｇＵｍｗｅｌｔｖｅｒｔｒａｇｌｉｃｈｋｅｉｔｓｂｅｒｉｃｈｔｖｏｍ１７．Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ２０１５
Ｂｅｉｌａｇｅ３： ＢｅｒｅｉｎｉｇｔｅｓＢａｕｐｒｏｉｅｋｔＳｔｒａｓｓｅｎｂａｕｖｏｍ３１．ｏｋｔｏｂｅｒ２０１７
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